VERORDNUNG DER KOMMISSION
vom 26. Oktober 2007

mit Durchfiihrungsvorschriften zur Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekampfung, Uberwachung
und Beobachtung der Blauzungenkrankheit sowie der Beschrankungen, die fir Verbringungen bestimmter Tiere

von fur die Blauzungenkrankheit empfanglichen Arten gelten
(Text von Bedeutung fiir den EWR)
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geandert durch (EG) Nr. 394/2008 (EU ABI. Nr. L 117, 01.05.2008, S. 22)
geandert durch (EG) Nr. 708/2008 (EU ABI. Nr. L 197, 25.07.2008, S. 18)
gedndert durch (EG) Nr. 1108/2008 (EU ABI. Nr. L 299, 08.11.2008, S. 17)
geadndert durch (EG) Nr. 1304/2008 (EU ABI. Nr. L 344, 20.12.2008, S. 28)

geédndert durch (EG) Nr. 123/2009 (EU ABI. Nr. L 40, 11.02.2009, S. 3)

geadndert durch (EG) Nr. 789/2009 (EU ABI. Nr. L 227, 29.08.20009, S. 3)
geandert durch (EG) Nr. 1156/2009 (EU ABI. Nr. L 313, 28.11.2009, S. 59)
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DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europdischen Gemeinschaft,

gestitzt auf die Richtlinie 82/894/EWG des Rates vom 21. Dezember 1982 iiber die Mitteilung von Viehseuchen in der
Gemeinschaft (1), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich,

gestitzt auf die Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. November 2000 mit besonderen Bestimmungen fiir Manahmen
zur Bekampfung und Tilgung der Blauzungenkrankheit (%), insbesondere auf Artikel 6 Absétze 1 und 3, Artikel 8 Absatz 2
Buchstabe d, Artikel 8 Absatz 3, Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 11, Artikel 12 und Artikel 19 Absatz 3,

in Erwégung nachstehender Griinde:

Beweggrinde:

(EG) Nr. 1266/2007
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Mit der Richtlinie 2000/75/EG werden Kontrollregeln und MaRnahmen zur Bekampfung der Blauzungenkrankheit in der Ge-
meinschaft festgelegt, einschlieflich der Abgrenzung von Schutz- und Kontrollzonen und des Verbots der Verbringung von Tieren
empfénglicher Arten aus diesen Zonen. Ausnahmen von diesem Verbot kdnnen von der Kommission geméaR dem in der genannten
Richtlinie vorgesehenen Verfahren beschlossen werden.

Die Entscheidung 2005/393/EG der Kommission vom 23. Mai 2005 zur Abgrenzung von Schutz- und Uberwachungszonen in
Bezug auf die Blauzungenkrankheit und zur Regelung der Verbringung von Tieren innerhalb der und aus diesen Zonen (%) sieht
die Abgrenzung der geografischen Gebiete vor, in denen die Mitgliedstaaten Schutz- und Uberwachungszonen (,,die Sperrzo-
nen‘) einrichten.

Nach der Annahme der Entscheidung 2005/393/EG hat sich die Lage hinsichtlich der Blauzungenkrankheit in der Gemeinschaft
erheblich gedndert, und es wurden neue Erfahrungen bei der Seuchenbekdmpfung gemacht, insbesondere nach der vor kurzem
erfolgten Einschleppung eines neuen Serotyps des Virus der Blauzungenkrankheit, namlich des Serotyps 8, in ein Gebiet der Ge-
meinschaft, in dem nie zuvor Ausbriiche gemeldet worden waren und das nicht als Risikogebiet fiir die Blauzungenkrankheit galt,
sowie des Serotyps 1 dieses Virus.

Angesichts der Erfahrungen sollten die Bestimmungen iber Bekampfung, Uberwachung und Beobachtung sowie die Einschrén-
kungen, die fur Verbringungen empféanglicher Tiere — auller wildlebender Tiere — gelten, auf Gemeinschaftsebene hinsichtlich
der Blauzungenkrankheit besser harmonisiert werden, da sie von grundlegender Bedeutung fiir den sicheren Handel mit emp-
fanglichen Nutztieren sind, die innerhalb und aus Sperrzonen verbracht werden; damit soll eine nachhaltigere Strategie zur Be-
kampfung der Blauzungenkrankheit festgelegt werden. Zum Zweck der Harmonisierung und aus Griinden der Klarheit muss die
Entscheidung 2005/393/EG daher aufgehoben und durch die vorliegende Verordnung ersetzt werden.

Die neue Lage hinsichtlich der Blauzungenkrankheit hat die Kommission auch veranlasst, die Europaische Behorde fiir Lebens-
mittelsicherheit (EFSA) um wissenschaftliche Beratung und Unterstlitzung zu ersuchen; Letztere hat im Jahr 2007 zwei wissen-
schaftliche Berichte und zwei wissenschaftliche Gutachten zur Blauzungenkrankheit verfasst.

GemaR der Richtlinie 2000/75/EG sind bei der Abgrenzung von Schutz- und Kontrollzonen die mit der Blauzungenkrankheit in
Zusammenhang stehenden geografischen, verwaltungstechnischen, kologischen und epizootiologischen Faktoren sowie die
Kontrollstrukturen zu beriicksichtigen. Dazu mussen Bestimmungen tiber die harmonisierten Mindestanforderungen an die
Uberwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit in der Gemeinschaft festgelegt werden.

Beobachtung und Informationsaustausch sind wesentliche Bestandteile eines risikobasierten Vorgehens bei der Festlegung von
MaRnahmen zur Bekampfung der Blauzungenkrankheit. Zu diesem Zweck sollten zusétzlich zu den in Artikel 2 der Richtlinie
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2000/75/EG festgelegten Begriffsbestimmungen insbesondere eine Definition eines Falls der Blauzungenkrankheit vorgesehen
werden, damit ein einheitliches Verstéandnis der wesentlichen Parameter im Zusammenhang mit einem Ausbruch der Blauzun-
genkrankheit ermdglicht wird.

Dartiber hinaus hat sich der in der Entscheidung 2005/393/EG verwendete Begriff der ,,Sperrzonen* als angemessen erwiesen,
vor allem, wenn das Vorhandensein des Virus der Blauzungenkrankheit in dem betroffenen Gebiet in zwei aufeinander folgenden
Saisons nachgewiesen wird. Aus praktischen Griinden und aus Griinden der Klarheit der Gemeinschaftsvorschriften sollte eine
Definition von Sperrzonen festgelegt werden, die aus den von den Mitgliedstaaten gemé&R Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie
2000/75/EG abgegrenzten Schutz- und Kontrollzonen bestehen.

Die Bestimmung einer saisonal blauzungenfreien Zone, in der bei der Beobachtung weder eine Ubertragung der Blauzungen-
krankheit noch geeignete Vektoren festgestellt wurden, ist ein wichtiges Instrument zum nachhaltigen Management von Ausbrii-
chen der Blauzungenkrankheit, das sichere Verbringungen erméglicht. Zu diesem Zweck sollten harmonisierte Kriterien erstellt
werden, die zur Festlegung des saisonal vektorfreien Zeitraums herangezogen werden.

Ausbriiche der Blauzungenkrankheit sollten gem&R Artikel 3 der Richtlinie 82/894/EWG des Rates anhand der in der Entschei-
dung 2005/176/EG der Kommission vom 1. Mé&rz 2005 zur Festlegung der Code-Form und der Codes fiir die Mitteilung von
Tierseuchen gemaR der Richtlinie 82/894/EWG des Rates (*) festgelegten Code-Form und der Codes gemeldet werden. Ange-
sichts der derzeitigen epidemiologischen Entwicklung der Blauzungenkrankheit sollte der Umfang dieser Vorschrift tiber die Mit-
teilung vorlaufig angepasst werden, indem die Verpflichtung zur Mitteilung von Primarherden genauer definiert wird.

Gemal dem Gutachten des Wissenschaftlichen Gremiums flr Tiergesundheit und Tierschutz der EFSA Uber den Ursprung und
das Vorkommen der Blauzungenkrankheit (%) vom 27. April 2007 ist es wichtig, dass geeignete Beobachtungsprogramme vor-
handen sind, mit deren Hilfe das Auftreten der Blauzungenkrankheit zum friihestméglichen Zeitpunkt ermittelt wird. Solche Be-
obachtungsprogramme sollten eine klinische, serologische und entomologische Komponente umfassen, die nahtlos tiber alle Mit-
gliedstaaten hinweg eingesetzt wird.

Auf Gemeinschaftsebene ist ein integrierter Ansatz erforderlich, damit die epidemiologischen Informationen aus den Uberwa-
chungs- und Beobachtungsprogrammen, unter anderem tber die regionale und globale Verteilung der Blauzungeninfektion so-
wie Uber die Vektoren, ausgewertet werden kénnen.

Die Entscheidung 90/424/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 iiber bestimmte Ausgaben im Veterinarbereich (®) sieht eine finanzi-
elle Beteiligung der Gemeinschaft an den MaBnahmen zur Tilgung, Kontrolle und Uberwachung der Blauzungenkrankheit vor.
Mit der Entscheidung 2007/367/EG der Kommission vom 25. Mai 2007 Uber eine Finanzhilfe der Gemeinschaft an Italien fiir die
Einrichtung eines Systems zur Erhebung und Auswertung epidemiologischer Informationen tiber die Blauzungenkrankheit (*)
wurde gemaR der Entscheidung 90/424/EWG ein webbasiertes System fiir die Erhebung, Speicherung und Auswertung von Daten
zur Uberwachung der Blauzungenkrankheit in den Mitgliedstaaten (BlueTongue NETwork application/,,BT-Net-System**) einge-
richtet. Die umfassende Nutzung dieses Systems ist von grundlegender Bedeutung fiir die Festlegung der geeignetsten Mafnah-
men zur Bekampfung der Seuche, die Uberpriifung inrer Wirksamkeit und die sichere Verbringung von Tieren empfanglicher Ar-
ten. Zur Gewéhrleistung eines wirksameren und effizienteren Informationsaustauschs tber die bestehenden Programme zur
Uberwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission sollte dieser Aus-
tausch daher iber das BT-Net-System stattfinden.

Abgesehen von den Féllen, in denen es notwendig erscheint, dass die Schutz- und Kontrollzonen gemafR Artikel 8 Absatz 2 Buch-
stabe d auf Gemeinschaftsebene abgegrenzt werden, sollte diese Abgrenzung von den Mitgliedstaaten durchgefiihrt werden. Aus
Griinden der Transparenz jedoch sollten die Mitgliedstaaten der Kommission ihre Schutz- und Kontrollzonen sowie jegliche An-
derung daran unverziglich mitteilen. Insbesondere wenn ein Mitgliedstaat ein epidemiologisch relevantes geografisches Gebiet
nicht in einer Sperrzone belassen will, sollte er der Kommission im Voraus die entsprechenden Informationen zum Nachweis da-
fur liefern, dass das Virus der Blauzungenkrankheit in diesem Gebiet nicht zirkuliert.

Ausnahmen vom Verhot der Verbringung von Tieren empféanglicher Arten, deren Sperma, Eizellen und Embryonen aus der
Sperrzone sollten auf der Grundlage einer Risikoanalyse zugelassen werden, bei der die Daten aus dem Programm zur Beobach-
tung der Blauzungenkrankheit, der Austausch von Daten mit anderen Mitgliedstaaten und der Kommission tber das BT-Net-
System, der Bestimmungsort der Tiere und die Einhaltung bestimmter Gesundheitsanforderungen zu beriicksichtigen sind, die die
Sicherheit der Tiere garantieren. Die Verbringung von Tieren zur unmittelbaren Schlachtung sollte unter bestimmten Bedingun-
gen ebenfalls von dem Verbot ausgenommen werden. Unter Beriicksichtigung des geringen Risikos von Verbringungen von Tie-
ren zur unmittelbaren Schlachtung und bestimmter Risikominimierungsfaktoren sollten besondere Bedingungen zur Verringerung
des Risikos einer Virustibertragung durch die Kanalisierung der Verbringung von Tieren aus einem Haltungsbetrieb in einer
Sperrzone in Schlachthéfe, die auf der Grundlage einer Risikobewertung benannt werden, gelten.

Die Verbringung von Tieren innerhalb derselben Sperrzone, in der derselbe Virusserotyp/dieselben Virusserotypen der Blauzun-
genkrankheit zirkulieren, stellt kein zusatzliches Risiko fiir die Tiergesundheit dar und sollte daher von der zustandigen Behorde
unter bestimmten Bedingungen zugelassen werden.

GemaR dem Gutachten des Wissenschaftlichen Gremiums fur Tiergesundheit und Tierschutz der EFSA (iber Vektoren der Blau-
zungenkrankheit und Impfstoffe gegen die Blauzungenkrankheit (%) vom 27. April 2007 kénnen Verbringungen von durch Imp-
fung immunisierten Tieren oder natiirlich immunisierten Tieren als sicher angesehen werden, unabhangig von der Viruszirkula-
tion am Ursprungsort oder der Vektoraktivitdt am Bestimmungsort. Deshalb missen Bedingungen festgelegt werden, die immu-
nisierte Tiere erfiillen missen, bevor sie aus einem Sperrgebiet verbracht werden.

Mit der Richtlinie 64/432/EWG des Rates vom 26. Juni 1964 zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemein-
schaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen (%), der Richtlinie 91/68/EWG des Rates vom 28. Januar 1991 zur Rege-
lung tierseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Schafen und Ziegen (*°), der Richtlinie
92/65/EWG des Rates vom 13. Juli 1992 (iber die tierseuchenrechtlichen Bedingungen fiir den Handel mit Tieren, Samen, Eizel-
len und Embryonen in der Gemeinschaft sowie flr ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie diesbeziiglich nicht den spezifi-
schen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang A Abschnitt | der Richtlinie 90/425/EWG unterliegen (), und der Entscheidung
93/444/EWG der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchfuhrungsvorschriften zur Regelung des innergemeinschaftlichen Han-
dels mit bestimmten lebenden Tieren und Erzeugnissen, die zur Ausfuhr nach Drittlandern bestimmt sind (*?), wird festgelegt,
dass Gesundheitsbescheinigungen die Verbringungen von Tieren begleiten miissen. Werden Ausnahmen vom Verbot der Ver-
bringung von Tieren empféanglicher Arten aus den Sperrzonen auf Tiere angewandt, die fiir den innergemeinschaftlichen Handel
oder fiir die Ausfuhr in ein Drittland bestimmt sind, sollten diese Bescheinigungen einen Verweis auf die vorliegende Verordnung
enthalten.

Laut dem EFSA-Gutachten uber Vektoren und Impfstoffe sollten die Bedingungen fiir die Behandlung der Fahrzeuge, mit denen
Tiere empfanglicher Arten aus einer Sperrzone in oder durch Gebiete aulerhalb einer Sperrzone beférdert werden, mit zugelas-
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senen Insektiziden am Verladeort festgelegt werden. Sofern wahrend des Transports durch eine Sperrzone eine Ruhepause in ei-
ner Kontrollstelle vorgesehen ist, sollten die Tiere vor Angriffen durch Vektoren geschiitzt werden. Jedoch sollten in infizierten
Haltungsbetrieben Tiere, Raumlichkeiten und deren Umgebung nur dann behandelt werden, wenn ein festgelegtes Protokoll auf
der Grundlage des positiven Ergebnisses einer Fall-zu-Fall-Risikobewertung vorliegt, bei der geografische, epidemiologische,
okologische, umweltbezogene und entomologische Daten sowie eine Kosten-Nutzen-Bewertung beriicksichtigt werden.

Die Gesundheitsbescheinigungen geméaR den Richtlinien 64/432/EWG, 91/68/EWG und 92/65/EWG sowie der Entscheidung
93/444/EWG (ber fir zum innergemeinschaftlichen Handel oder zur Ausfuhr in ein Drittland bestimmte Tiere sollten einen Ver-
weis auf eine gemaR der vorliegenden Verordnung durchgefilhrte Insektizidbehandlung enthalten.

Zur Vermeidung unnétiger Stérungen des Handels sollte dringend eine nachhaltige Strategie zur Beké&mpfung des Virus der
Blauzungenkrankheit festgelegt werden, die einen sicheren Handel mit Tieren empfanglicher Arten, die innerhalb und aus Sperr-
zonen verbracht werden, erméglicht.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen MaRnahmen entsprechen der Stellungnahme des Stdndigen Ausschusses fur die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(EG) Nr. 289/2008

@)

@

@)

4)

®)

(6)

(M
@)

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission legt Vorschriften fir die Bekdmpfung, Uberwachung und Beobachtung
der Blauzungenkrankheit sowie fir die Beschrankungen, die fiir Verbringungen bestimmter Tiere in und aus den Sperrzonen gel-
ten, fest. AuRerdem enthalt sie die Bedingungen fiir Ausnahmen vom Verbot der Verbringung von empfanglichen Tieren, deren
Sperma, Eizellen und Embryonen gemaR der Richtlinie 2000/75/EG.

Werden Ausnahmen vom Verbot der Verbringung von Tieren empfanglicher Arten, ihres Spermas, ihrer Eizellen und Embryonen
aus den Sperrzonen auf Tiere oder Erzeugnisse angewandt, die fir den innergemeinschaftlichen Handel oder fur die Ausfuhr in
ein Drittland bestimmt sind, mussen die Bescheinigungen gem&R der Richtlinie 64/432/EWG des Rates, der Richtlinie
91/68/EWG des Rates, der Richtlinie 92/65/EWG des Rates und der Entscheidung 93/444/EWG der Kommission einen Verweis
auf die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 enthalten. Nach den bisherigen Erfahrungen zu urteilen, ist es sinnvoll, in allen diesen
Bescheinigungen einen zuséatzlichen Wortlaut einzufiigen, um die Gesundheitsbedingungen, unter denen die Tiere, das Sperma,
die Eizellen und die Embryonen vom Verbringungsverbot ausgenommen werden, deutlicher zu nennen.

Die Richtlinie 88/407/EWG des Rates vom 14. Juni 1988 zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den in-
nergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit gefrorenem Samen von Rindern und an dessen Einfuhr, die Richtlinie 89/556/EWG
des Rates vom 25. September 1989 Uiber viehseuchenrechtliche Fragen beim innergemeinschaftlichen Handel mit Embryonen von
Hausrindern und ihrer Einfuhr aus Drittlandern, die Entscheidung 95/388/EG der Kommission vom 19. September 1995 zur
Festlegung des Musters einer Veterindrbescheinigung fir den innergemeinschaftlichen Handel mit Sperma, Eizellen und Embry-
onen von Schafen und Ziegen und die Entscheidung 93/444/EWG sehen vor, dass bei der Verbringung von Sperma, Eizellen und
Embryonen von Rindern, Schafen und Ziegen Gesundheitsbescheinigungen mitzufiihren sind.

Werden Ausnahmen vom Verbot der Verbringung von Sperma, Eizellen und Embryonen von Tieren empfénglicher Arten aus den
Sperrzonen angewandt, so sollten, den bisherigen Erfahrungen nach zu urteilen, diese Gesundheitsbescheinigungen auch einen
Verweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 enthalten. Daher sollte ein zusatzlicher Wortlaut in diese Gesundheitsheschei-
nigungen eingefligt werden, um die Gesundheitsbedingungen, unter denen das Sperma, die Eizellen und die Embryonen vom
Verbringungsverbot ausgenommen werden, deutlicher zu nennen.

In vivo gewonnene Embryonen und Eizellen von Rindern stellen in Bezug auf die Blauzungenkrankheit kein signifikantes Risiko
dar. Daher sollten fiir sie Ausnahmen vom Verbringungsverbot gelten, sofern die Spendertiere am Tag der Gewinnung der Emb-
ryonen und Eizellen keine klinischen Anzeichen der Blauzungenkrankheit aufweisen.

Aus Griinden der Klarheit sollten bestimmte Anderungen fiir die natirlich immunisierten Tiere gemaR den Nummern 6 und 7 des
Anhangs 111 und die Bestimmungen fiir Eizellen und Embryonen in den Wortlaut eingefligt werden.

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 sollte daher entsprechend geandert werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen entsprechen der Stellungnahme des Standigen Ausschusses fir die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission legt Vorschriften fiir die Bekampfung, Uberwachung und Beobachtung der
Blauzungenkrankheit sowie der Verbringungsbeschrénkungen fiir Tiere in und aus den Sperrzonen fest. Aulerdem legt sie die
Bedingungen fiir Ausnahmen vom Verbringungsverbot fir empféngliche Tiere, deren Sperma, Eizellen und Embryonen gemaf
der Richtlinie 2000/75/EG fest.

Angesichts der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die jiingst tiber die Pathogenese des Blauzungenvirus im Zusammenhang
mit einer méglichen Trans-PlazentaUbertragung gewonnen wurden, sollten einige VorsorgemaRnahmen getroffen werden, um
die mogliche Verbreitung der Seuche durch trachtige oder neugeborene Tiere zu vermeiden.

Tiere, die vor der kunstlichen Besamung oder Paarung aufgrund einer Impfung mit einem inaktiviertem Impfstoff oder aufgrund
natiirlicher Immunitat immun waren oder die wahrend eines bestimmten Zeitraums vor Vektorangriffen geschiitzt wurden und
bestimmten Labortests mit negativem Ergebnis unterzogen wurden, stellen kein signifikantes Risiko hinsichtlich der Blauzungen-
krankheit dar. Es sollte daher mdéglich sein, nur solche sicheren tréchtigen Tiere vom Verbringungsverbot auszunehmen.

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 sollte deshalb entsprechend geandert werden. Die Bestimmungen dieser Verordnung soll-
ten jedoch in naher Zukunft anhand neuer Erkenntnisse tberprift werden.

Gelten Ausnahmen vom Verbringungsverbot flr Tiere empfanglicher Arten, die fiir den innergemeinschaftlichen Handel oder die
Ausfuhr in ein Drittland bestimmt sind, missen die Gesundheitshescheinigungen geméaR der Richtlinie 64/432/EWG des Rates,
der Richtlinie 91/68/EWG des Rates, der Richtlinie 92/65/EWG des Rates und der Entscheidung 93/444/EWG der Kommission
einen Verweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 enthalten. All diesen Gesundheitsbescheinigungen sollte ein zusatzlicher
Wortlaut eingefligt werden, um die Gesundheitsbedingungen deutlicher zu machen, unter denen die trachtigen Tiere vom Ver-
bringungsverbot ausgenommen sind.
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Die in dieser Verordnung vorgesehenen Malnahmen entsprechen der Stellungnahme des Stéandigen Ausschusses fiir die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(EG) Nr. 394/2008

)

@

®

4)

®)

(6)

(M
®)

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission legt Vorschriften fiir die Bekampfung, Uberwachung und Beobachtung der
Blauzungenkrankheit sowie der Beschrankungen, die fur Verbringungen bestimmter Tiere von fir die Blauzungenkrankheit emp-
fanglichen Arten gelten, fest. Aulerdem legt sie die Bedingungen fir Ausnahmen vom Verbot der Verbringung von empfangli-
chen Tieren, deren Sperma, Eizellen und Embryonen geméaR der Richtlinie 2000/75/EG fest.

Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass in einer Reihe von Mitgliedstaaten die Wirksamkeit der MalRnahmen
gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 zur Sicherstellung des Schutzes der Tiere vor Vektorangriffen durch eine Kombina-
tion von Faktoren, wie Vektorart, Klimabedingungen und Haltungsart der empféanglichen Wiederkauer beeintrachtigt werden
kann.

Angesichts dieser Umstéande und bis zu ihrer weiteren wissenschaftlichen Bewertung sollte den Bestimmungsmitgliedstaaten, in
denen die Einfuhr nicht immuner Tiere unter solchen Umst&nden ein Risiko firr die Tiergesundheit darstellen kdnnte, erlaubt
werden, zu verlangen, dass fur die Verbringung nicht immuner Tiere zusétzliche Bedingungen zu erfiillen sind, die anhand einer
Risikobewertung begriindet werden, bei der die entomologischen und epidemiologischen Bedingungen bericksichtigt werden,
unter denen die Tiere eingefiihrt werden. Solche zusétzlichen Bedingungen sollten auf das erforderliche MaR begrenzt werden,
um einen wirksamen Schutz nicht immuner Tiere vor Vektorangriffen sicherzustellen.

Die vektorgeschiitzte Unterbringung ist ein praktikables und wirksames Instrument, um jiingere Tiere vor Vektorangriffen zu
schiitzen, sofern dies unter bestimmten Bedingungen geschieht. Deshalb sollte den Bestimmungsmitgliedstaaten erlaubt werden,
zu verlangen, dass diese Bedingungen fur die Einfuhr junger, nicht immuner Tiere, die nicht geimpft werden kénnen, gelten. Da
dies den innergemeinschaftlichen Handel beeintréchtigen wiirde, sollte die Absicht, diese zuséatzlichen Bedingungen anzuwenden,
der Kommission zusammen mit allen Informationen, die dies begriinden, mitgeteilt werden.

Die Kommission hat die Europaische Behdrde fiir Lebensmittelsicherheit um ein weiteres wissenschaftliches Gutachten gebeten.
Anhand dieses Gutachtens und der weiteren Erkenntnisse und Erfahrungen, die verfligbar werden, kénnen die in dieser Verord-
nung vorgesehenen MaRnahmen kiinftig iiberarbeitet werden. Deshalb sollte der Ubergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2008
befristet werden.

Anhang 111 Abschnitt A Nummern 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 enthalt die Bedingungen, unter denen natirlich
immunisierte Tiere vom Verbringungsverbot gemaf der Richtlinie 2000/75/EG ausgenommen werden kénnen. Versuche haben
gezeigt, dass der Schutz nach der Infektion mit der Blauzungenkrankheit ziemlich lange anhélt. Deshalb sind die naturlich infi-
zierten Tiere lange Zeit nach der Infektion mit einem bestimmten Serotyp immun. Der Nachweis einer Immunreaktion auf das
Blauzungenvirus bei nicht geimpften Tieren zeigt eine vorherige Infektion an. Dieser Schutz kann sich jedoch je nach Rasse des
Tiers, Virusstamm und individuellen Merkmalen des Tiers unterscheiden. Deshalb kann die Bestétigung einer anhaltenden Anti-
korperreaktion mittels zweier serologischer Tests — von denen der erste zwischen 60 und 360 Tagen vor der Verbringung und
der zweite sieben Tage vor der Verbringung durchgefiihrt wird — weitere Sicherheit bieten, dass diese Tiere immun sind und ih-
re Verbringung daher unbedenklich ist.

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 sollte daher entsprechend geandert werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafnahmen entsprechen der Stellungnahme des Stéandigen Ausschusses fur die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(EG) Nr. 708/2008

@)

@

©)

4)

®)

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission enthalt Vorschriften fiir die Bekampfung, Uberwachung und Beobachtung
der Blauzungenkrankheit sowie fir die Beschrankungen, die fir Verbringungen von Tieren in und aus den Sperrzonen gelten.
AuRerdem regelt sie die Bedingungen fur Ausnahmen vom Verbringungsverbot gemaR der Richtlinie 2000/75/EG, die fur emp-
fangliche Tiere, deren Sperma, Eizellen und Embryonen gelten.

Laut neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Pathogenese des Blauzungenvirus, die einige Mitgliedstaaten jlingst gewonnen
haben, gilt die diaplazentare Ubertragung des Blauzungenvirus zumindest im Fall des Serotyps 8 als wahrscheinlich. Daher soll-
ten die VorsorgemalRnahmen aufrechterhalten werden, die dazu dienen, die mdgliche Verbreitung der Krankheit durch tréchtige
oder neugeborene Tiere zu vermeiden; diese MalRnahmen sind in der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007, in der Fassung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 384/2008 der Kommission, vorgesehen.

Tiere, die vor der Paarung oder kunstlichen Besamung aufgrund einer Impfung mit einem modifizierten Lebendimpfstoff oder
einem Totimpfstoff gegen eine Infektion mit der Blauzungenkrankheit immun waren, stellen kein bedeutendes Risiko hinsichtlich
dieser Krankheit dar, sofern zwischen Impfung und Besamung bzw. Paarung ein angemessener Zeitraum liegt. Von der Verord-
nung (EG) Nr. 1266/2007, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 384/2008, sind nur Tiere erfasst, die mit Totimpfstoffen ge-
impft wurden.

Aus jungst gewonnenen vorlaufigen wissenschaftlichen Erkenntnissen geht nicht hervor, dass trachtige Tiere, die mindestens 60
Tage vor der Besamung oder Paarung mit einem modifizierten Lebendimpfstoff geimpft wurden, ein zusatzliches Risiko bergen;
daher sollte es mdglich sein, alle immunisierten Tiere, die mit einem Totimpfstoff oder modifizierten Lebendimpfstoff geimpft
wurden, vom Verbringungsverbot auszunehmen, sofern zwischen Impfung und Paarung bzw. Besamung ein angemessener Zeit-
raum liegt.

Tiere, die nicht alle Anforderungen an die Verbringung von einem Haltungsbetrieb in einer Sperrzone zu einem Haltungsbetrieb
aulerhalb der Sperrzone gemaR Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 erfiillen diirften, aber in ein Drittland
ausgefuhrt werden, stellen kein zusétzliche Risiko fur die Gesundheit von Mensch und Tier in der Gemeinschaft dar, da sie nicht
fur einen Haltungsbetrieb in der Gemeinschaft bestimmt sind. Folglich sollten die Anforderungen an ihre Verbringung zum Ort
des Verbringens aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Sinne der Entscheidung 93/444/EWG der Kommission vom 2. Juli 1993
mit Durchfihrungsvorschriften zur Regelung des innergemeinschaftlichen Handels mit bestimmten lebenden Tieren und Erzeug-
nissen, die zur Ausfuhr nach Drittlandern bestimmt sind, nicht strenger als diejenigen sein, die fir Tiere gelten, die gemaR Arti-
kel 8 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 zu einem Schlachthof verbracht werden. Daher sollte keine zusétzliche Be-
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scheinigung tiber die Bedingungen gemal Anhang 111 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 erforderlich sein, wenn solchen Tie-
ren eine Bescheinigung gemaR der Entscheidung 93/444/EWG der Kommission beiliegt. Der Verweis auf die Entscheidung
93/444/EWG in Anhang 111 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 sollte daher gestrichen werden.

Ist in Tierschutzvorschriften flr Tiere, die zu einem Schlachthof oder einem Ort des Verbringens aus dem Zollgebiet der Gemein-
schaft verbracht werden, wegen der Beforderungsdauer eine Ruhepause vorgesehen, so sollten die Ausnahmeregelungen hin-
sichtlich der Verbringung solcher Tiere nur dann zur Anwendung kommen, wenn die Ruhepause an einer Kontrollstelle moglich
ist, die sich in derselben Sperrzone befindet wie der Ursprungshaltungsbetrieb; eine derartige Unterbrechung der unmittelbaren
Beférderung an Kontrollstellen birgt n&mlich nur in diesem Fall kein zusatzliches Risiko.

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 sollte daher entsprechend geéndert werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafnahmen entsprechen der Stellungnahme des Stéandigen Ausschusses fiir die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(EG) Nr. 1108/2008
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In der Richtlinie 2000/75/EG sind die Kontrollregeln und MaRnahmen zur Bekdmpfung und Tilgung der Blauzungenkrankheit
festgelegt. Dazu gehdren die Abgrenzung von Schutz- und Uberwachungszonen (im Folgenden ,,Sperrzonen“), die Durchfiihrung
von Programmen zur Uberwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit und ein Verbot der Verbringung von Tieren aus
den Sperrzonen (im Folgenden ,,Verbringungsverbot*).

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission vom 26. Oktober 2007 mit Durchfiihrungsvorschriften zur Richtlinie
2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekampfung, Uberwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit sowie der Be-
schrankungen, die fiir Verbringungen bestimmter Tiere von fir die Blauzungenkrankheit empfanglichen Arten gelten, legt Vor-
schriften fur das Vorgehen bei einem Ausbruch dieser Seuche fest.

Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 legt Mindestanforderungen an die Programme zur Uberwachung und Beobach-
tung der Blauzungenkrankheit fest. Anhang 111 der genannten Verordnung legt die Bedingungen fiir Ausnahmen vom Verbrin-
gungsverbot fir Tiere, deren Sperma, Eizellen und Embryonen fest. Anhang V der genannten Verordnung enthélt Kriterien fir
die Festlegung des saisonal von der Blauzungenkrankheit freien Zeitraums.

Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass geeignete Programme zur Uberwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit
durchgefihrt werden, damit unter anderem folgende Ziele erreicht werden: der Nachweis des Virus der Blauzungenkrankheit
zum frithestmdglichen Zeitpunkt, der Nachweis der Freiheit von allgemeinen oder spezifischen Virusserotypen der Blauzungen-
krankheit und die Bestimmung des saisonal vektorfreien Zeitraums. Die Programme zur Uberwachung und Beobachtung der
Blauzungenkrankheit sollten zudem Mindestanforderungen fir die Mitgliedstaaten umfassen und gleichzeitig so flexibel sein,
dass die 6rtlichen epidemiologischen Bedingungen beriicksichtigt werden kénnen.

Zurzeit 1auft in der EU eine Massennotimpfungskampagne gegen verschiedene Arten der Blauzungenkrankheit. Die Impfung von
Tieren gegen diese Seuche verandert den Immunstatus der empfanglichen Tierpopulation erheblich und hat Auswirkungen auf
die Programme zur Uberwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit. Daher ist es erforderlich, die Anforderungen an
die Programme in einigen Punkten zu &ndern.

Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 enthalt Kriterien flir die Festlegung einer saisonal von der Blauzungenkrankheit
freien Zone. Zwecks groRerer Klarheit und eines abgestimmten Vorgehens sollten sich Anfang und Ende des saisonal vektor-
freien Zeitraums auf standardisierte Uberwachungsdaten stiitzen.

Anhang 111 Abschnitt B der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 legt Bedingungen fiir die Ausnahme von Sperma vom Verbringungs-
verbot fest. Danach muss Sperma von Spendertieren gewonnen worden sein, die bestimmte Bedingungen erfiillen, damit es von
der Regelung ausgenommen werden kann. Im Interesse der Rechtssicherheit in der Gemeinschaft sollten bestimmte Anforderun-
gen an die Testverfahren flir Sperma von Spendertieren klargestellt werden, insbesondere im Hinblick auf Tests nach der Gewin-
nung.

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 sollte daher entsprechend geandert werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen entsprechen der Stellungnahme des Standigen Ausschusses fir die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(EG) Nr. 1304/2008

@)
@

®

4)
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Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission enthalt Vorschriften fiir die Bekampfung, Uberwachung und Beobachtung
der Blauzungenkrankheit sowie tber die Beschrénkungen, die fiir Verbringungen von Tieren in und aus den Sperrzonen gelten.
Laut Artikel 8 Absatz 1 der genannten Verordnung werden Verbringungen von Tieren sowie von deren Sperma, Eizellen und
Embryonen aus einem Haltungsbetrieb, einer Besamungsstation oder einem Samendepot in einer Sperrzone in einen anderen
Haltungsbetrieb oder eine andere Besamungsstation oder ein anderes Samendepot vom Verbringungsverbot gemaR der Richtli-
nie 2000/75/EG ausgenommen, sofern die Tiere, das Sperma, die Eizellen und die Embryonen bestimmte in diesem Artikel aufge-
fuhrte Bedingungen erfullen.

Die Erfahrung zeigt, dass in einer Reihe von Mitgliedstaaten eine Kombination von Faktoren die Wirksamkeit der Mallnahmen
gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 zur Sicherstellung des Schutzes der Tiere vor Vektorangriffen beeintréchtigen kann.
Zu diesen Faktoren gehdren Vektorart, Klimabedingungen und Haltungsart der empfanglichen Wiederk&uer.

Als UbergangsmaRnahme ist daher in Artikel 9a der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007, gedndert durch die Verordnung (EG) Nr.
394/2008, festgelegt, dass die Bestimmungsmitgliedstaaten, gestiitzt auf das Ergebnis einer Risikobewertung, die die entomologi-
schen und epidemiologischen Bedingungen bei der Einfuhr der Tiere beriicksichtigt, bis zum 31. Dezember 2008 verlangen kén-
nen, dass die Verbringung bestimmter Tiere, fiir die die Ausnahme gemaR Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007
gilt, zuséatzlichen Bedingungen unterliegt.

In der Zeit nach dem Erlass dieser Ubergangsbestimmung hat die Erfahrung gezeigt, dass in mehreren Mitgliedstaaten die MaR-
nahmen zur Sicherstellung des Schutzes der Tiere vor Vektorangriffen nicht wirksam angewendet werden. AuBerdem stellt das
Wissenschaftliche Gremium fiir Tiergesundheit und Tierschutz in seinem Gutachten uber die Blauzungenkrankheit vom 19. Juni
2008 (%) fest, dass in der Gemeinschaft keine Behandlungsprotokolle formell als wirksamer Schutz von Tieren vor Culicoides-
Angriffen genehmigt worden sind.
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Angesichts dieser Umstande und bis zu ihrer weiteren wissenschaftlichen Bewertung sollte die Geltungsdauer der Ubergangs-
mafnahme gemaR Artikel 9a der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 verlangert werden.

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 sollte daher entsprechend gedndert werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen MaRnahmen entsprechen der Stellungnahme des Standigen Ausschusses fur die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(EG) Nr. 123/2009
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In der Richtlinie 2000/75/EG sind Kontrollvorschriften und MalRnahmen zur Bek&mpfung und Tilgung der Blauzungenkrankheit
in der Gemeinschaft festgelegt, einschlieBlich der Abgrenzung von Schutz- und Uberwachungszonen, der Durchfiihrung von
Impfprogrammen und des Verbots der Verbringung von Tieren aus diesen Zonen.

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission enthalt Vorschriften fiir die Bekampfung, Uberwachung und Beobachtung
der Blauzungenkrankheit sowie Beschrankungen fiir die Verbringung von Tieren in und aus den Schutz- und Uberwachungszo-
nen (der ,,Sperrzone*).

Anhang |11 der genannten Verordnung regelt die Bedingungen fiir Ausnahmen vom Verbringungsverbot gemag der Richtlinie
2000/75/EG fiir empfangliche Tiere, deren Sperma, Eizellen und Embryonen.

Laut der Stellungnahme des wissenschaftlichen Gremiums fiir Tiergesundheit und Tierschutz der EFSA zu Vektoren und Impf-
stoffen vom 27. April 2007 ist die Impfung ein geeignetes Mittel zur Bekdmpfung der Blauzungenkrankheit, zur Verhinderung kli-
nischer Ausbriiche und damit zur Begrenzung der Verluste fiir Landwirte.

Durch die Impfung von Tieren gegen die Blauzungenkrankheit wird der Immunstatus der empfanglichen Tierpopulation wesent-
lich geandert. Die Mitgliedstaaten sollten anhand der Ergebnisse der laufenden Blauzungeniiberwachungsprogramme gemaR der
Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 nachweisen, dass in einem Teil der Sperrzone keine allgemeinen oder spezifischen Virusseroty-
pen der Blauzungenkrankheit zirkulieren. Solche Uberwachungsprogramme sollten eine passive klinische Uberwachung und eine
aktive laborgestitzte Uberwachung mindestens anhand der Beobachtung von Sentineltieren umfassen.

Die laborgestiitzte Uberwachung anhand von Sentineltieren sollte sich nicht nur auf serologische Tests beschréanken, sondern sie
kann auch mittels anderer Diagnosemethoden durchgeflihrt werden, insbesondere durch Erregeridentifizierungstests.

Auch wenn kein Virus zirkuliert, sollte von der Impfung nicht abgeraten werden, und die praventive Impfung in Sperrzonen ohne
Viruszirkulation sollte nicht behindert werden. Nach der Richtlinie 2000/75/EG ist die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit
jedoch nur innerhalb der Schutzzone zuléssig. GemaR Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 werden Verbrin-
gungen von Tieren innerhalb derselben Sperrzone, in der derselbe Virusserotyp bzw. dieselben Virusserotypen der Blauzungen-
krankheit zirkulieren, von der zustandigen Behdrde zugelassen, sofern die zu verbringenden Tiere am Tag der Verbringung keine
klinischen Symptome der Blauzungenkrankheit aufweisen, in der Annahme, dass diese Tiere kein zusatzliches Risiko fir die Tier-
gesundheit darstellen.

Gebiete, in denen geimpft wurde und in denen keine spezifischen Virusserotypen der Blauzungenkrankheit zirkulieren, stellen ein
geringeres Risiko dar als die anderen Gebiete, die Teil der Sperrzone sind, und in denen Viruszirkulation vorliegt. Daher sollten
die Mitgliedstaaten innerhalb der Schutzzonen die Gebiete abgrenzen dirfen, in denen geimpft wurde und in denen keine spezifi-
schen Virusserotypen der Blauzungenkrankheit zirkulieren. Die Absicht, diese Gebiete abzugrenzen, sollte der Kommission zu-
sammen mit allen Informationen, die sie begriinden, gemeldet werden. Auch den anderen Mitgliedstaaten sollte diese Abgren-
zung mitgeteilt werden.

GemaR Artikel 7 Absatz 2 der genannten Verordnung ist die Verbringung von Tieren aus einer Schutzzone in eine Uberwa-
chungszone unter bestimmten Bedingungen zul&ssig. Die Verbringung von Tieren innerhalb derselben Sperrzone aus einem Teil
dieser Zone, in dem das Virus zirkuliert, in einen Teil der Zone, in dem geimpft wurde und kein Virus zirkuliert, sollte unter &hn-
lichen Bedingungen zulassig sein, wie sie fir die Verbringung von Tieren aus einer Schutzzone in eine Uberwachungszone inner-
halb derselben Sperrzone gelten, um so das Risiko der Virusausbreitung in den Teil der Sperrzone mit Impfung und ohne Virus-
zirkulation zu begrenzen. Daher sollten die derzeit geltenden Vorschriften flr die Verbringung von Tieren innerhalb derselben
Sperrzone, in der dieselben Virusserotypen der Blauzungenkrankheit zirkulieren, gedndert werden.

Die Verbringung von Tieren aus einem Teil einer Sperrzone mit Impfung und ohne Viruszirkulation in ein Gebiet auBerhalb der
Sperrzone ist derzeit unter denselben Bedingungen zul&ssig wie sie fur die Verbringung von Tieren aus einer Sperrzone mit Vi-
ruszirkulation in ein Gebiet aullerhalb der Sperrzone gelten. Angesichts des relativ geringen Risikos der Verbringung von Tieren
aus einem Teil einer Sperrzone mit Impfung und ohne Viruszirkulation ist es jedoch sinnvoll, solche Verbringungen unter weni-
ger strengen Bedingungen hinsichtlich des Virusidentifikationstests zuzulassen, der fur bestimmte Kategorien geimpfter Tiere
verlangt wird. Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 sollte daher entsprechend geéndert werden.

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 sollte daher entsprechend geandert werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen entsprechen der Stellungnahme des Stéandigen Ausschusses fir die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(EG) Nr. 789/2009

@)

O]

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission vom 26. Oktober 2007 mit Durchfiihrungsvorschriften zur Richtlinie
2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekampfung, Uberwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit sowie der Be-
schrénkungen, die fur Verbringungen bestimmter Tiere von fir die Blauzungenkrankheit empfanglichen Arten gelten, enthalt
Vorschriften flr die Verbringung dieser Tiere in die und aus den Sperrzonen mit Blick auf die Blauzungenkrankheit. Sie enthalt
aulerdem die Bedingungen fiir Ausnahmen vom Verbringungsverbot gemag der Richtlinie 2000/75/EG, das fiir diese Tiere, de-
ren Samen, Eizellen und Embryos gilt. Zu diesen Bedingungen gehort der Schutz dieser Tiere vor Vektorangriffen.

Um bei der Gestaltung der in den Mitgliedstaaten laufenden Programme zur Uberwachung und Beobachtung der Blauzungen-
krankheit flr mehr Spielraum zu sorgen, insbesondere hinsichtlich der Abgrenzung von ,,Gebieten mit geringerem Risiko*, kon-
nen andere Strategien als die Uberwachung anhand von Sentineltieren verwendet werden, sofern sie mit der gleichen Zuverlas-
sigkeit nachweisen, dass kein Virus im Umlauf ist. Bei den serologischen/virologischen Erhebungen kdnnen auch Stichproben ge-
testet werden, die fiir andere Zwecke genommen wurden, wie Stichproben aus Schlachthéfen oder aus Sammelmilch.
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Erfahrungsgemar kann sich die Anwendung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 zur Verhinderung der
Vektorexposition von Tieren als schwierig erweisen. Unter bestimmten Bedingungen, beispielsweise in Betrieben wie Zentren fir
die kiinstliche Besamung oder Quaranténestationen lasst sich jedoch die Vektorexposition der Tiere verhindern. Der Schutz vor
Vektorangriffen sollte nicht nur auf dem Einsatz von Insektiziden und/oder Repellentien beruhen, sondern auch auf der Haltung
der Tiere innerhalb vektorgeschutzter Betriebe, in denen zuséatzliche MaRnahmen, wie eine Kombination geeigneter physischer
Barrieren und chemischer Behandlungen (Insektizide und/oder Repellentien), ergriffen werden, um den Kontakt zwischen Tieren
und Vektoren zu verhindern. Durch Vektorfallen in solchen Betrieben l&sst sich Uberpriifen, ob Vektoren vorhanden sind oder
nicht.

Laut der wissenschaftlichen Stellungnahme des Gremiums fiir Tiergesundheit und Tierschutz der EFSA zum ,,Risiko der Uber-
tragung der Blauzungenkrankheit bei der Durchfuhr von Tieren* vom 11. September 2008 sind die Risiken durch die Verbrin-
gung von Tieren in einem Zeitraum mit geringem Ubertragungsrisiko auch ohne zusétzliche Tests erheblich niedriger als in an-
deren Zeitrdumen, auch wenn in diesen serologische oder PCR-Tests durchgefiihrt werden. Zudem gelten Insektizide und/oder
Repellentien als ausreichend wirksam, um das Risiko zu minimieren, wenn die Durchfuhr, wéhrend der die Tiere Vektorangriffen
ausgesetzt sind, nicht 1&nger als einen Tag dauert.

Die Durchfuhr durch ,,Gebiete mit geringerem Risiko*, in denen geimpft wird und in denen kein Virus des spezifischen Serotyps
oder der Serotypen der Blauzungenkrankheit im Umlauf ist, stellt kein Infektionsrisiko flr Tiere dar.

Daher sollten bestimmte Ausnahmen von den allgemeinen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 festgelegt werden,
der zufolge Tiere und Fahrzeuge bei allen Durchfuhren mit Insektiziden oder Repellentien zu behandeln sind.

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 sollte daher entsprechend geandert werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen MaRnahmen entsprechen der Stellungnahme des Standigen Ausschusses fiir die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(EG) Nr. 1156/2009
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Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission enthalt Vorschriften fiir die Bekdmpfung, Uberwachung und Beobachtung
der Blauzungenkrankheit sowie fuir die Beschrénkungen, die fiir Verbringungen von Tieren in und aus den Sperrzonen gelten.
Artikel 8 Absatz 1 dieser Verordnung legt fest, dass Verbringungen von Tieren, deren Sperma, Eizellen und Embryonen aus
einem in einer Sperrzone befindlichen Haltungsbetrieb oder einer Besamungsstation oder einem Samendepot in einen anderen
Haltungsbetrieb oder eine andere Besamungsstation oder ein anderes Samendepot von dem Verbringungsverbot gemag Richtli-
nie 2000/75/EG auszunehmen sind, sofern die Tiere, das Sperma, die Eizellen und Embryonen gewisse Bedingungen des Artikels
erfillen.

Weiterhin legt Artikel 9a der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 Ubergangsbestimmungen fest, laut deren die Bestimmungsmit-
gliedstaaten bis zum 31. Dezember 2009 verlangen kénnen, dass die Verbringung bestimmter Tiere gemaR der Ausnahme des Ar-
tikels 8 Absatz 1 dieser Verordnung und unter Stlitzung auf das Ergebnis einer Risikobewertung, die die entomologischen und
epidemiologischen Bedingungen der Einfuhr der Tiere berlcksichtigt, zusatzlichen Bedingungen unterliegt.

Die allgemeine Seuchenlage bei der Blauzungenkrankheit hat sich 2009 in der EU erheblich verbessert. Das Virus ist jedoch in
einigen Gebieten der Gemeinschaft noch aktiv.

Zudem wird die Wirksamkeit der MaBnahmen der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 durch eine Kombination von Faktoren beein-
flusst. Zu diesen Faktoren gehoren Vektorart, Klimabedingungen und Haltungsart der empfénglichen Wiederk&auer.

Aus diesem Grund ist es angezeigt, die Ubergangsbestimmungen des Artikels 9a der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 weiter
anzuwenden, da die Seuchenlage nicht stabil ist und sich weiter veréndert. Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 ist daher ent-
sprechend zu &ndern.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Malnahmen entsprechen der Stellungnahme des Stéandigen Ausschusses fir die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(EU) Nr. 1142/2010
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Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission vom 26. Oktober 2007 mit Durchfiihrungsvorschriften zur Richtlinie
2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekampfung, Uberwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit sowie der Be-
schrankungen, die fur Verbringungen bestimmter Tiere von flr die Blauzungenkrankheit empfanglichen Arten gelten, enthalt
Vorschriften fiir die Bekampfung, Uberwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit sowie fiir die Beschrankungen, die
fur Verbringungen von Tieren in und aus den Sperrzonen gelten.

Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 enthalt die Bedingungen flir eine Ausnahme von dem Verbringungsverbot gemaf
Richtlinie 2000/75/EG. Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung besagt, dass Verbringungen von Tieren, deren Sperma, Eizellen und
Embryonen aus einem in einer Sperrzone befindlichen Haltungsbetrieb oder einer Besamungsstation oder einem Samendepot in
einen anderen Haltungsbetrieb oder eine andere Besamungsstation oder ein anderes Samendepot von dem Verbringungsverbot
ausgenommen werden, sofern sie den Bedingungen des Anhangs Il der genannten Verordnung oder jeglichen sonstigen geeigne-
ten Tiergesundheitsgarantien entsprechen, die auf einem positiven Ergebnis einer Risikobewertung von Mallnahmen gegen die
Ausbreitung des Virus der Blauzungenkrankheit und zum Schutz gegen Angriffe durch Vektoren beruhen und die von der zustén-
digen Behdrde am Ursprungsort vorgeschrieben und von der zustdndigen Behdrde am Bestimmungsort vor der Verbringung sol-
cher Tiere genehmigt wurden.

Artikel 9a der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 legt fest, dass bis zum 31. Dezember 2010 und in Abweichung von den Bedingun-
gen des Anhangs 111 der genannten Verordnung, Bestimmungsmitgliedstaaten verlangen kénnen, dass die Verbringung bestimm-
ter Tiere gemaR der Ausnahme des Artikels 8 Absatz 1 und unter Stiitzung auf das Ergebnis einer Risikobewertung, die die ento-
mologischen und epidemiologischen Bedingungen der Einfuhr der Tiere beriicksichtigt, zusatzlichen Bedingungen unterliegt.
Diese zusatzlichen Bedingungen besagen, dass die Tiere junger als 90 Tage alt, von Geburt an in einer vektorgeschiitzten Unter-
bringung gehalten worden und bestimmten Tests unterzogen worden sein mussen, die im Anhang 111 der Verordnung genannt
werden.

Fiinfzehn Mitgliedstaaten und Norwegen haben die Kommission dariber informiert, dass sie diese Ubergangsbestimmungen
angewendet haben. Die Ergebnisse der durchgefiihrten Risikobewertung, die auf der Internetseite der Kommission 6ffentlich zu-



ganglich sind, zeigen, dass die Einschleppung der Blauzungenkrankheit in diesen Mitgliedstaaten und Norwegen aufgrund von
Tierverbringungen aus Sperrzonen auferst negative Auswirkungen haben kénnte.

(5) Die allgemeine Seuchenlage bei der Blauzungenkrankheit hat sich seit 2008 erheblich verbessert. Das Virus ist jedoch in einigen
Gebieten der Union noch aktiv.

(6) Zwecks einer harmonisierten Umsetzung haben die Mitgliedstaaten spezifische Kriterien fir den ,,vektorgeschitzten Betrieb*
verlangt, der ein wichtiger Bestandteil einer Reihe von Bedingungen ist, die im Anhang 111 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007
festgelegt sind, und deren Ziel im Schutz der Tiere vor Vektorangriffen besteht. Derzeit arbeitet die Weltorganisation fur Tier-
gesundheit (OIE) an der Definition eines/einer vektorgeschiitzten Betriebs/Einrichtung. Die Kommission wird die Ergebnisse
dieser Arbeit nutzen, um die Kriterien fir einen vektorgeschitzten Betrieb festzulegen, wie er im Anhang |11 der Verordnung ge-
nannt wird.

(7 Bis zur Erstellung der Kriterien fiir einen vektorgeschiitzten Betrieb sollte der Anwendungszeitraum fiir die Ubergangsbestim-
mungen des Artikels 9a der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 fir weitere sechs Monate verlangert werden.

(8) Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 sollte daher entsprechend gedndert werden.

9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Malinahmen entsprechen der Stellungnahme des Stéandigen Ausschusses fir die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL 1
GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1
Gegenstand

Mit der vorliegenden Verordnung werden Bestimmungen iiber Bekdmpfung, Uberwachung und Beobachtung sowie Be-
schrankungen von Verbringungen von Tieren im Sinne von Artikel 2 Buchstabe ¢ der Richtlinie 2000/75/EG in und aus
den Sperrzonen hinsichtlich der Blauzungenkrankheit festgelegt.

Artikel 2
Begriffshestimmungen

Fur die Zwecke der vorliegenden Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen des Artikels 2 der Richtlinie 2000/75/EG.

Dariiber hinaus gelten folgende Begriffsbestimmungen:
a) »Fall von Blauzungenkrankheit“: ein Tier, das eine der folgenden Bedingungen erfllt:
i) es weist klinische Symptome auf, die auf die BlauzungenkrankheitschlieRen lassen;
i) es handelt sich um ein Sentineltier, das zuvor mit negativem serologischem Ergebnis getestet wurde und bei

dem inzwischen eine Serokonversion von negativ zu positiv auf Antikdrper gegen zumindest einen Serotyp
der Blauzungenkrankheit stattfand;

iii)  eshandelt sich um ein Tier, aus dem das Virus der Blauzungenkrankheit isoliert und als solches identifiziert
wurde;

iv)  eshandelt sich um ein Tier, das mit positivem serologischem Ergebnis auf Blauzungenkrankheit untersucht
wurde oder bei dem ein(e) fiir einen oder mehrere der Serotypen der Blauzungenkrankheit spezifische(s) Vi-
rusantigen oder virale Ribonucleinsdure (RNS) identifiziert wurde.

Dariiber hinaus muss aus epidemiologischen Daten hervorgehen, dass die klinischen Symptome oder Ergebnisse von

Labortests, die auf eine Infektion mit der Blauzungenkrankheit schlieBen lassen, Folge der Viruszirkulation in dem

Betrieb sind, in dem das Tier gehalten wird, und nicht Folge der Einstellung von geimpften oder seropositiven Tie-

ren aus Sperrzonen;

b) »Ausbruch der Blauzungenkrankheit*: ein Ausbruch dieser Krankheit gemafR Artikel 2 Buchstabe c der Richtlinie
82/894/EWG;

C) ,Primérherd der Blauzungenkrankheit“: ein Ausbruch gemal? Artikel 2 Buchstabe d der Richtlinie 82/894/EWG,
wobei zum Zweck der Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 erster Gedankenstrich der genannten Richtlinie ein Fall
von Blauzungenkrankheit dann als Priméarherd gilt,

i) wenn er epidemiologisch nicht mit einem vorausgegangenen Ausbruch zusammenhangt oder
i) wenn er die Abgrenzung einer Sperrzone oder eine Anderung einer bestehenden Sperrzone gemaR Artikel 6

impliziert;
d) »Sperrzone*: eine Zone aus Schutz- und Kontrollzone gemal? Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 2000/75/EG;
e) »saisonal von der Blauzungenkrankheit freie Zone*: ein epidemiologisch relevantes geografisches Gebiet eines

Mitgliedstaats, in dem fiir einen Teil des Jahres die Beobachtung keinen Nachweis der Ubertragung des Virus der
Blauzungenkrankheit oder von ausgewachsenen Culicoides ergibt, die moglicherweise geeignete Vektoren der
Blauzungenkrankheit sind;

f) »Durchfuhr*: die Verbringung von Tieren
i) aus oder durch eine Sperrzone;
i) aus einer Sperrzone durch eine nicht mit Beschrankungen belegte Zone zuriick zur selben Sperrzone oder



iii)  aus einer Sperrzone durch eine nicht mit Beschrankungen belegte Zone in eine andere Sperrzone.

KAPITEL 2
UBERWACHUNG UND BEOBACHTUNG SOWIE INFORMATIONSAUSTAUSCH

Artikel 3
Meldung der Blauzungenkrankheit

Die Mitgliedstaaten melden Primérherde und Ausbriiche der Blauzungenkrankheit tiber das Tierseuchenmeldesystem unter
Verwendung der Code-Formen und der Codes gemal3 der Entscheidung 2005/176/EG.

Artikel 4
Programme zur Uberwachung und Beobachtung auf Blauzungenkrankheit

Die Mitgliedstaaten flihren folgende Programme gemaR den in Anhang | aufgefiihrten Mindestanforderungen durch:

a) Programme zur Uberwachung auf Blauzungenkrankheit in Sperrzonen (,,die Uberwachungsprogramme auf Blau-
zungenkrankheit®);

b) Programme zur Beobachtung auf Blauzungenkrankheit auBerhalb der Sperrzonen (,,Beobachtungsprogramme auf
Blauzungenkrankheit*).

Artikel 5
Epidemiologische Informationen

(1)  Die Mitgliedstaaten ubermitteln Informationen tber die Blauzungenkrankheit, die sie im Lauf der Durchfuhrung der
Programme zur Uberwachung und/oder Beobachtung auf Blauzungenkrankheit gesammelt haben, an die BlueTongue-
NETwork-Anwendung (,,BT-Net-System*), und insbesondere:

a) einen monatlichen Bericht, der spatestens einen Monat nach Ende des Berichtsmonats Gbermittelt wird und zumin-
dest folgende Angaben enthalt:
i) die Daten (iber die Sentineltiere aus den Uberwachungsprogrammen auf Blauzungenkrankheit in den Sperr-
zonen;
i) die entomologischen Daten aus den Uberwachungsprogrammen auf Blauzungenkrankheit in den Sperrzonen;
b) einen Zwischenbericht iber die ersten sechs Monate des Jahres, der jedes Jahr bis spatestens am 31. Juli Ubermittelt
wird und mindestens folgende Angaben enthalt:
i) die Daten aus den Programmen zur Beobachtung der Blauzungenkrankheit auf3erhalb der Sperrzonen;
i) die Impfungsdaten aus den Sperrzonen;

c) einen jahrlichen Bericht, der spatestens am 30. April des darauffolgenden Jahres Gibermittelt wird und die unter
Buchstabe b Ziffern i und ii aufgefiihrten Informationen tiber das vorausgegangene Jahr enthélt.

(2)  Die an das BT-Net-System zu tibermittelnden Informationen sind in Anhang 11 aufgefihrt.

KAPITEL 3
BESCHRANKUNGEN FUR VERBRINGUNGEN VON TIEREN UND DEREN SPERMA, EIZELLEN UND
EMBRYONEN

Artikel 6
Sperrzonen

(1) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission ihre Sperrzonen sowie jegliche Verédnderung der Situation dieser Zo-
nen innerhalb von 24 Stunden.

(2)  Vor einer Entscheidung, ein epidemiologisch relevantes geografisches Gebiet aus einer Sperrzone auszunehmen,
legen die Mitgliedstaaten der Kommission begriindete Informationen vor, anhand derer nachgewiesen wird, dass in dem
betroffenen Gebiet nach Durchfilhrung des Uberwachungsprogramms auf Blauzungenkrankheit zwei Jahre lang keine Vi-
ruszirkulation stattgefunden hat.

(3) Die Kommission informiert die Mitgliedstaaten im Rahmen des Standigen Ausschusses fiir die Lebensmittelkette
und Tiergesundheit tiber die Liste der Sperrzonen.

(4)  Die Mitgliedstaaten erstellen eine Liste der Sperrzonen auf ihrem Hoheitsgebiet, halten diese auf dem aktuellen
Stand und stellen sie den (ibrigen Mitgliedstaaten und der Offentlichkeit zur Verfligung.

(5) Die Kommission verdffentlicht die aktualisierte Liste der Sperrzonen auf ihrer Website zu Informationszwecken.
Diese Liste umfasst Informationen uber die Virusserotypen der Blauzungenkrankheit, die in den einzelnen Sperrzonen
zirkulieren, was fur die Zwecke der Artikel 7 und 8 die Identifizierung derjenigen in verschiedenen Mitgliedstaaten abge-
grenzten Sperrzonen ermdglicht, in denen die gleichen Virusserotypen der Blauzungenkrankheit zirkulieren.



Artikel 7
Bedingungen fir Verbringungen innerhalb derselben Sperrzone

(1)  Verbringungen von Tieren innerhalb derselben Sperrzone, in der derselbe Virusserotyp/dieselben Virusserotypen
der Blauzungenkrankheit zirkulieren, werden von der zustdndigen Behorde zugelassen, sofern die zu verbringenden Tiere
am Tag der Verbringung keine klinischen Symptome der Blauzungenkrankheit aufweisen.

(2)  Verbringungen von Tieren aus einer Schutzzone in eine Kontrollzone werden nur zugelassen, wenn
a) die Tiere die Bedingungen geméal Anhang Il1 erfllen oder

b) die Tiere anderen geeigneten Tiergesundheitsgarantien entsprechen, die auf einem positiven Ergebnis einer Risiko-
bewertung von MalRnahmen gegen die Ausbreitung des Virus der Blauzungenkrankheit und zum Schutz gegen An-
griffe durch Vektoren beruhen und von der zustandigen Behdrde am Ursprungsort vorgeschrieben und von der zu-
stdndigen Behtrde am Bestimmungsort vor der Verbringung solcher Tiere genehmigt werden; oder

c) die Tiere zur unmittelbaren Schlachtung bestimmt sind.

(2a) Die Mitgliedstaaten kdnnen anhand der Ergebnisse einer Risikobewertung unter Beruicksichtigung ausreichender
epidemiologischer Daten, die nach Beobachtung von Sentineltieren gema Nummer 1.1.2.1 oder Nummer 1.1.2.2 des An-
hangs | gewonnen wurden, einen Teil einer Schutzzone als ,Sperrzone mit Impfung‘ und ohne Zirkulation spezifischer
Serotypen des Blauzungenvirus (Gebiet mit geringerem Risiko), unter folgenden Bedingungen abgrenzen:

i) In diesem Teil der Schutzzone wird gegen spezifische Virusserotypen der Blauzungenkrankheit geimpft;
i) in diesem Teil der Schutzzone zirkuliert kein Blauzungenvirus der spezifischen Serotypen.

Ein Mitgliedstaat, der beabsichtigt, einen Teil einer Schutzzone als ,Gebiet mit geringerem Risiko‘ abzugrenzen, meldet
der Kommission diese Absicht. Dieser Meldung sind alle notwendigen Informationen und Daten zur Begriindung der Ab-
grenzung in Anbetracht der epidemiologischen Situation der betreffenden Zone beizufugen, insbesondere mit Blick auf das
laufende Programm zur Uberwachung der Blauzungenkrankheit. Er setzt zudem die anderen Mitgliedstaaten unverziiglich
hiervon in Kenntnis.

Die Verbringung von Tieren innerhalb derselben Sperrzone aus einem Gebiet, in dem dieselben Virusserotypen der Blau-
zungenkrankheit zirkulieren, in einen Teil derselben Sperrzone, der als ,Gebiet mit geringerem Risiko* abgegrenzt ist, darf
nur erfolgen, sofern

a) die Tiere die Bedingungen geméaR Anhang Il erfiillen oder

b) die Tiere anderen geeigneten Tiergesundheitsgarantien entsprechen, die auf einem positiven Ergebnis einer Risiko-
bewertung von MalRnahmen gegen die Ausbreitung des Virus der Blauzungenkrankheit und zum Schutz gegen An-
griffe durch Vektoren beruhen und von der zustandigen Behorde am Ursprungsort vorgeschrieben und von der zu-
stdndigen Behorde am Bestimmungsort vor der Verbringung solcher Tiere genehmigt werden; oder

) die Tiere zur unmittelbaren Schlachtung bestimmt sind.

(3)  Der Ursprungsmitgliedstaat informiert die Kommission und die Gbrigen Mitgliedstaaten unverziglich tber die in
Absatz 2 Buchstabe b oder Absatz 2a Buchstabe b aufgefiihrten Tiergesundheitsgarantien.

(4)  ImFall der in den Absatzen 1, 2 und 2a dieses Artikels genannten Tiere wird folgender Wortlaut in die entsprechen-
den Gesundheitsbescheinigungen geméal den Richtlinien 64/432/EWG, 91/68/EWG und 92/65/EWG oder gemaR der Ent-
scheidung 93/444/EWG eingefiigt:

,Die Tiere erfullen die Bestimmungen von ................ (Artikel 7 Absatz 1 oder Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a oder Artikel
7 Absatz 2 Buchstabe b oder Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe ¢ oder Artikel 7 Absatz 2a Buchstabe a oder Artikel 7 Absatz 2a
Buchstabe b oder Artikel 7 Absatz 2a Buchstabe ¢ (Zutreffendes angeben) der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007°.

Artikel 8
Bedingungen fiir die Ausnahme von dem Verbot der Verbringung aus der Sperrzone gemal der Richtlinie 2000/75/EG

(1) Verbringungen von Tieren, deren Sperma, Eizellen und Embryonen aus einem in einer Sperrzone befindlichen Hal-
tungsbetrieb oder einer Besamungsstation oder einem Samendepot in einen anderen Haltungsbetrieb oder eine andere Be-
samungsstation oder ein anderes Samendepot werden von dem Verbringungsverbot gemaR Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe ¢
und Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2000/75/EG ausgenommen,sofern die Tiere, das Sperma, die Eizellen und Embryo-
nen:

a) die Bedingungen geméaR Anhang Il der vorliegenden Verordnung erfiillen oder

b) jeglichen sonstigen geeigneten Tiergesundheitsgarantien entsprechen, die auf einem positiven Ergebnis einer Risi-
kobewertung von MaRnahmen gegen die Ausbreitung des Virus der Blauzungenkrankheit und zum Schutz gegen
Angriffe durch Vektoren beruhen und von der zustandigen Behérde am Ursprungsort vorgeschrieben und von der
zustandigen Behorde am Bestimmungsort vor der Verbringung solcher Tiere genehmigt werden;

(2)  Der Ursprungsmitgliedstaat informiert die Kommission und die ubrigen Mitgliedstaaten unverziglich Uber die in
Absatz 1 Buchstabe b aufgefiihrten Tiergesundheitsgarantien.

(3)  Unter Aufsicht der zustdndigen Behorde des Bestimmungsortes ist ein Kanalisierungsverfahren einzurichten, mit
dem gewdhrleistet wird, dass die Tiere, das Sperma, die Eizellen und Embryonen, die gemafi den in Absatz 1 Buchstabe b
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aufgefiihrten Bedingungen verbracht werden, nicht anschliefend in einen anderen Mitgliedstaat verbracht werden, es sei
denn, sie erflillen die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Bedingungen.

(4)  Verbringungen von Tieren aus einem in einer Sperrzone liegenden Haltungsbetrieb zur unmittelbaren Schlachtung
werden von dem Verbringungsverbot geméR Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe ¢ und Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie
2000/75/EG ausgenommen, sofern:

a) in dem Ursprungshaltungsbetrieb mindestens 30 Tage vor dem Versendedatum kein Fall von Blauzungenkrankheit
aufgetreten ist;
b) die Tiere

— innerhalb von 24 Stunden nach Eintreffen unter tierarztlicher Uberwachung zum Bestimmungsschlachthof
verbracht werden, in dem sie geschlachtet werden sollen, und

— diese Verbringung unmittelbar erfolgt, es sein denn, eine Ruhepause gemal der Verordnung (EG) Nr. 1/2005
(*) wird an einer Kontrollstelle in derselben Sperrzone eingelegt.

) die zustandige Behdrde des Versendeorts die geplante Verbringung der Tiere der zustdndigen Behdrde des Bestim-
mungsortes mindestens 48 Stunden vor der Verladung der Tiere meldet.

(5)  Unbeschadet von Absatz 4 Buchstabe b kann die zustdndige Behorde des Bestimmungsortes auf der Grundlage einer
Risikobewertung vorschreiben, dass die zustdndige Behorde des Ursprungsortes ein Kanalisierungsverfahren fir die Ver-
bringung der genannten Tiere in benannte Schlachthéfe einrichtet.

Solche benannten Schlachthéfe sind auf der Grundlage einer Risikobewertung zu ermitteln, bei der die Kriterien gemaf
Anhang 1V bericksichtigt werden.

Die Informationen iber die benannten Schlachthéfe sind den Gbrigen Mitgliedstaaten und der Offentlichkeit zur Verfiigung
zu stellen. Diese Informationen werden auch tiber das BT-Net-System zur Verfligung gestellt.

(5a) Tiere, flr die keine Bescheinigung gemaR Absatz 1 ausgestellt wird, und die zum Zweck der Ausfuhr in ein Dritt-
land von einem Haltungsbetrieb in einer Sperrzone unmittelbar zum Ort des Verbringens aus dem Zollgebiet der Gemein-
schaft im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der Entscheidung 93/444/EWG verbracht werden, sind vom Verbrin-
gungsverbot gemal Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe ¢ und Artikel 20 Nummer 1 der Richtlinie 2000/75/EG ausgenommen,
sofern:

a) in dem Ursprungshaltungsbetrieb zumindest in den letzten 30 Tagen vor dem Versendedatum kein Fall von Blau-
zungenkrankheit aufgetreten ist;
b) die Tiere
— unter amtlicher Uberwachung zum Ort des Verbringens aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht wer-
den und

— diese Verbringung unmittelbar erfolgt, es sein denn, eine Ruhepause geman der Verordnung (EG) Nr. 1/2005
wird an einer Kontrollstelle in derselben Sperrzone eingelegt.

(6) Im Fall des/der von den Absatzen 1, 4 und 5a erfassten Tiere, Spermas, Eizellen und Embryonen wird folgender
Wortlaut in der entsprechenden Gesundheitsbescheinigung gemaf der Richtlinie 64/432/EWG, 91/68/EWG bzw.
92/65/EWG oder gemaR der Entscheidung 93/444/EWG angefigt:

,-.. (Die Tiere, das Sperma, die Eizellen und Embryonen; Zutreffendes angeben) entspricht/entsprechen ... (Artikel 8 Ab-
satz 1 Buchstabe a oder Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b oder Artikel 8 Absatz 4 oder Artikel 8 Absatz 5a; Zutreffendes
angeben) der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007.

(*) ABIL L3vomb5.1.2005, S. 1.

Artikel 9
Weitere Bedingungen fur die Durchfuhr von Tieren

(1)  Die Durchfuhr von Tieren wird von der zustdndigen Behorde genehmigt, sofern:

a) die Tiere aus einer Sperrzone durch Gebiete auRerhalb einer Sperrzone verbracht werden und die Transportfahrzeu-
ge, in denen sie befdrdert werden, mit zugelassenen Insektiziden und/oder Abwehrmitteln gegen Insekten nach aus-
reichender Reinigung und Desinfektion am Verladeort und in jedem Fall vor dem Verlassen der Sperrzone behan-
delt wurden;

b) die Tiere von einem Gebiet aul3erhalb einer Sperrzone durch eine Sperrzone verbracht werden und die Transportmit-
tel, in denen sie befordert werden, mit zugelassenen Insektiziden und/oder Abwehrmitteln gegen Insekten nach aus-
reichender Reinigung und Desinfektion am Verladeort und in jedem Fall vor dem Eintritt in eine Sperrzone behan-
delt wurden;

c) wahrend der Verbringung durch eine Sperrzone eine mehr als eintdgige Ruhepause an einer Kontrollstelle vorgese-
hen ist und die Tiere in einem vektorgeschiitzten Betrieb vor Vektorangriffen geschiitzt werden.

(2)  Absatz 1 dieses Artikels gilt nicht bei der Durchfuhr
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a) ausschlieBlich aus epidemiologisch relevanten geografischen Gebieten der Sperrzone oder durch diese wahrend des
saisonal vektorfreien Zeitraums gemals Anhang V oder

b) aus  Teilen der Sperrzone, die gemal Artikel 7 Absatz 2a als ,Gebiet mit geringerem Risiko‘ abgegrenzt sind,
oder durch diese.

(3)  Erfullen die Tiere mindestens eine der Bedingungen des Anhangs 111 Abschnitt A Nummern 5, 6 und 7, sind die
Behandlung der Tiere gemaR Absatz 1 Buchstaben a und b und der Schutz der Tiere gemal Absatz 1 Buchstabe ¢ nicht
anzuwenden.

(4)  Firdie in Absatz 1 dieses Artikels genannten Tiere ist folgender Wortlaut in den entsprechenden geméaf3 den Richt-
linien 64/432/EWG, 91/68/EWG und 92/65/EWG festgelegten und in der Entscheidung 93/444/EWG genannten Tier-
gesundheitsbescheinigungen hinzuzufiigen:

,Insektizid/Repellent-Behandlung mit ... (Produktname einfligen) am ... (Datum einfiigen) gemé&R der Verordnung (EG)
Nr. 1266/2007 der Kommission (*)*.

(*)  ABI. L 283 vom 27.10.2007, S. 37.

KAPITEL 4
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 9a
Ubergangsbestimmungen

(1)  Abweichend von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und gestutzt auf das Ergebnis einer Risikobewertung, die die en-

tomologischen und epidemiologischen Bedingungen der Einfuhr der Tiere berticksichtigt, kdnnen die Bestimmungsmit-

gliedstaaten bis zum 30. Juni 2011 verlangen, dass die Verbringung von Tieren, fir die die Ausnahme gemé&R Artikel 8

Absatz 1 gilt und die mindestens eine der in Anhang Il Abschnitt A Nummern 1 bis 4 genannten Bedingungen erfiillen,

aber nicht den Nummern 5, 6 und 7 des genannten Abschnitts entsprechen, den folgenden zusétzlichen Bedingungen unter-

liegt:

a) diese Tiere mussen jiinger als 90 Tage sein;

b) sie miissen von Geburt an in einer vektorgeschitzten Unterbringung gehalten worden sein;

c) die in Anhang 111 Abschnitt A Nummern 1, 3 und 4 genannten Tests mussen an Proben durchgeftihrt worden sein,
die nicht friher als sieben Tage vor der Verbringung entnommen wurden.

(2)  Ein Mitgliedstaat, der beabsichtigt, die zusatzlichen Bedingungen gemaR Absatz 1 anzuwenden, meldet der Kom-
mission dies im Voraus.

Er Ubermittelt der Kommission alle nétigen Informationen und Daten, die die Anwendung dieser zusatzlichen Bedingungen
mit Blick auf seine entomologische und epidemiologische Situation begriinden, insbesondere unter Berlicksichtigung der
beteiligten Vektorarten und des Virusserotyps, der Klimabedingungen und der Haltungsart der empfanglichen Wiederkau-
er.

Hat die Kommission den Antrag nicht binnen sieben Tagen ab der Meldung abgelehnt, so ist der meldende Mitgliedstaat
berechtigt, diese zusatzlichen Bedingungen fortan anzuwenden. Er setzt die anderen Mitgliedstaaten unverziiglich hiervon
in Kenntnis.

(3)  Die Kommission verdffentlicht Informationen tiber die Anwendung zusétzlicher Bedingungen gemél Absatz 2.

(4)  Furdie in Absatz 1 dieses Artikels genannten Tiere ist folgender Wortlaut in den entsprechenden gemal? den Richt-
linien 64/432/EWG, 91/68/EWG und 92/65/EWG festgelegten und in der Entscheidung 93/444/EWG genannten Tier-
gesundheitsbescheinigungen hinzuzufiigen:

, Tiere gemal Artikel 9a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007¢.
Artikel 10
Aufhebung
Die Entscheidung 2005/393/EG wird aufgehoben.
Artikel 11
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am finften Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der Européischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brissel, den 26. Oktober 2007
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ANHANG |

Mindestanforderungen an die Programme zur Uberwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit

(gemaR Artikel 4)

Mindestanforderungen an die Programme zur Uberwachung auf Blauzungenkrankheit, die von den Mitglied-
staaten in Sperrzonen durchzufiihren sind

Programme zur Uberwachung auf die Blauzungenkrankheit sollen Informationen iiber die Dynamik der
Blauzungenkrankheit in einer Sperrzone liefern. Zweck der Programme zur Uberwachung der Blauzungen-
krankheit ist die Feststellung, ob neue Serotypen der Blauzungenkrankheit eingeschleppt wurden und ob be-
stimmte Serotypen der Blauzungenkrankheit ausgeschlossen werden kénnen. Des Weiteren kann bezweckt
werden, nachzuweisen, dass kein Blauzungenvirus im Umlauf ist, den saisonal vektorfreien Zeitraum festzu-
legen und festzustellen, welche Tierart als Vektor dient.

Die geografische Referenzeinheit fiir die Uberwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit wird
festgelegt durch ein Raster von etwa 45 km x 45 km (ca. 2 000 km?), sofern nicht spezifische Umweltbedin-
gungen eine andere GroRe rechtfertigen. Die Mitgliedstaaten kdnnen auch die in Artikel 2 Buchstabe p der
Richtlinie 64/432/EWG definierte ,Region* als geografische Referenzeinheit fiir die Zwecke der Uberwa-
chung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit verwenden.

Programme zur Uberwachung der Blauzungenkrankheit umfassen mindestens passive klinische Beobachtung
und aktive Laborbeobachtung im Sinne der Nummern 1.1.1 und 1.1.2.

Passive klinische Beobachtung

— umfasst ein formelles und ordnungsgemall dokumentiertes laufendes System zur Feststellung und Un-
tersuchung von Verdachtsfallen, einschlieRlich eines Frihwarnsystems zur Meldung von Verdachts-
fallen. Besitzer oder Tierhalter und Tierdrzte missen jeglichen Verdacht umgehend der zusténdigen
Behorde melden. Alle Verdachtsfalle im Zusammenhang mit dem Auftreten von Serotypen der Blau-
zungenkrankheit, deren Vorkommen in dem epidemiologisch relevanten geografischen Gebiet nicht
erwartet werden, mussen zur Feststellung der im Umlauf befindlichen Serotypen der Blauzungen-
krankheit umgehend von der zustdndigen Behdrde griindlich untersucht werden;

— ist in der Saison der Vektoraktivitit besonders zu verstarken;

— muss gewdhrleisten, dass Sensibilisierungskampagnen durchgeftihrt werden mit dem vorrangigen
Ziel, Besitzern oder Tierhaltern und Tierérzten die Fahigkeit zu vermitteln, klinische Anzeichen der
Blauzungenkrankheit zu erkennen.

Aktive Laborbeobachtung umfasst mindestens die serologische Uberwachung anhand von Sentineltieren
und/oder serologische/virologische Erhebungen und/oder gezielte risikobasierte Uberwachung im Sinne der
Nummern 1.1.2.1, 1.1.2.2 und 1.1.2.3.

Uberwachung anhand von Sentineltieren:

— Die Uberwachung anhand von Sentineltieren besteht aus einem aktiven jahrlichen Programm zur Tes-
tung von Sentineltieren, bei dem die Zirkulation des Virus der Blauzungenkrankheit innerhalb der
Sperrzonen bewertet wird. Soweit mdéglich, sind Rinder als Sentineltiere heranzuziehen. Sie missen
sich in Gebieten der Sperrzone befinden, in denen das Vorhandensein des Vektors anhand einer Risi-
koanalyse unter Beriicksichtigung entomologischer und 6kologischer Evaluierungen bestatigt wurde
oder flir das Briiten des Vektors geeignete Lebensraume vorhanden sind.

—  Sentineltiere sind wahrend der Aktivitatsphase des betreffenden Vektors — sofern bekannt — mindes-
tens einmal im Monat zu testen. Liegen derartige Informationen nicht vor, sind die Sentineltiere das
ganze Jahr hindurch mindestens einmal im Monat zu testen.

— Die Mindestanzahl der Sentineltiere je geografischer Referenzeinheit fir die Uberwachung und Be-
obachtung der Blauzungenkrankheit muss repréasentativ sein und ausreichen, um in jeder geografi-
schen Referenzeinheit mit 95-prozentiger Zuverlassigkeit eine monatliche Inzidenz der Serokonversi-
on' (*) von 2 % festzustellen.

— Die Labortests sind so zu gestalten, dass auf positive Screening-Tests zur Feststellung des im Umlauf
befindlichen spezifischen Serotyps spezifische serologische/virologische Serotyptests folgen, die auf
diejenigen Serotypen der Blauzungenkrankheit abzielen, welche fiir die Feststellung des Zirkulation
des spezifischen Serotyps in jedem epidemiologisch relevanten geografischen Gebiet notwendig sind.

*) Die normale jahrliche Serokonversionsrate in einer infizierten Zone betragt schatzungsweise 20 %. In der Gemeinschaft jedoch
zirkuliert das Virus vor allem in einem Zeitraum von etwa sechs Monaten (vom Friihlingsende bis Mitte Herbst). Daher ist die
Rate von 2 % eine vorsichtige Schatzung der zu erwartenden monatlichen Serokonversionsrate.

Serologische/virologische Erhebungen

— bestehen aus mindestens einem aktiven jahrlichen Programm serologischer/virologischer Tests an Po-
pulationen empféanglicher Arten zum Nachweis der Ubertragung des Blauzungenvirus mittels serolo-
gischer und/oder virologischer Stichprobentests, die in allen epidemiologisch relevanten geografi-
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schen Gebieten und in dem Zeitraum des Jahres durchgefiihrt werden, in dem Infektionen oder Sero-
konversionen am leichtesten nachweisbar sind;

sind so zu gestalten, dass die Proben reprasentativ sind und der Struktur der in den epidemiologisch
relevanten geografischen Gebieten zu beprobenden Population der empfanglichen Tierarten entspre-
chen, und der Probenumfang ist so zu berechnen, dass mit 95-prozentiger Zuverlassigkeit eine Pra-
valenz von 20 % in der Population der empféanglichen Tierart des jeweiligen epidemiologisch relevan-
ten geografischen Gebiets festgestellt werden kann. Fir die Zwecke der Abgrenzung eines Teils der
Schutzzone als ,Gebiet mit geringerem Risiko* gemal Artikel 7 Absatz 2a ist die StichprobengréBe
der Erhebung so zu berechnen, dass mit 95-prozentiger Zuverlassigkeit eine monatliche Prévalenz von
2 % in der Population der empféanglichen Tierart des epidemiologisch relevanten geographischen Ge-
biets festgestellt werden kann;

missen sicherstellen, dass von den serologischen Erhebungen keine seropositiven Tiere aus geimpften
oder immunisierten Populationen erfasst werden;

mussen sicherstellen, dass die Labortests so gestaltet sind, dass auf positive Screening-Tests fir die
Feststellung des im Umlauf befindlichen spezifischen Serotyps notwendige spezifische serologische/
virologische Serotyptests folgen, die auf den oder die Serotypen der Blauzungenkrankheit abzielen,
deren Vorkommen in dem epidemiologisch relevanten geografischen Gebiet erwartet werden;

kdnnen so gestaltet werden, dass sie Durchimpfung und die Verbreitung der in der Sperrzone vor-
kommenden verschiedenen Serotypen der Blauzungenkrankheit tiberwachen;

kénnen Tests von Stichproben umfassen, die fiir andere Zwecke genommen wurden, wie Stichproben
aus Schlachthéfen oder aus Sammelmilch.

Gezielte risikobasierte Uberwachung

umfasst ein formelles und ordnungsgemafl dokumentiertes laufendes System zum Nachweis, dass be-
stimmte spezifische Serotypen der Blauzungenkrankheit nicht vorhanden sind;

richtet sich auf eine Zielpopulation von empféanglichen Tieren mit relativ hohem Risiko, je nach
Standort, der geografischen Lage und der Epidemiologie des oder der Serotypen der Blauzungen-
krankheit, die in dem epidemiologisch relevanten geografischen Gebiet erwartet werden;

muss eine Probenahmestrategie verfolgen, die auf eine bestimmte Zielpopulation abgestimmt ist. Der
Probenumfang ist so zu berechnen, dass die — auf der Basis des bekannten Risikos der Zielpopulation
— angenommene Pravalenz mit 95-prozentiger Zuverlassigkeit in der Zielpopulation des jeweiligen
epidemiologisch relevanten geografischen Gebiets festgestellt werden kann. Stammen die Proben
nicht von einzelnen Tieren, ist der Probenumfang an die Sensitivitat der verwendeten Diagnoseverfah-
ren anzupassen.

Zur Bestimmung des saisonal vektorfreien Zeitraums im Sinne des Anhangs V dieser Verordnung muss die
entomologische Beobachtung folgende Anforderungen erfiillen:

Sie umfasst mindestens ein aktives jahrliches Programm zum Vektoreneinfang durch standig aufge-
stellte Fallen, mit deren Hilfe die Populationsdynamik des Vektors bestimmt werden kann;

es sind ausschlieBlich Ansaugfallen mit Ultraviolettlicht gemaR festgelegten Protokollen zu verwen-

den. Diese Fallen miissen die ganze Nacht tiber aufgestellt bleiben, und zwar mindestens

—  eine Nacht pro Woche im Monat vor dem erwarteten Beginn und im Monat vor dem erwarteten
Ende des saisonal vektorfreien Zeitraums;

— eine Nacht pro Monat im vektorfreien Zeitraum;

— auf der Basis der in den ersten drei Jahren des Betriebs der Ansaugfallen gewonnenen Erfah-
rungen kann die Haufigkeit ihres Betriebs angepasst werden;

in jedem epidemiologisch relevanten Gebiet ist mindestens eine Ansaugfalle tiber den gesamten saiso-
nal von der Blauzungenkrankheit freien Zeitraum aufzustellen. Ein Teil der in den Ansaugfallen ge-
sammelten Kleinmlicken ist an ein spezialisiertes Labor zu senden, das in der Lage ist, routinemaRig
die Vektorarten, auf die Verdacht besteht, zu z&hlen und zu identifizieren.

Die Uberwachung im Sinne von Artikel 6 Absatz 2, um der Kommission fundierte Informationen zu liefern,
die nachweisen, dass in einem epidemiologisch relevanten geografischen Gebiet in einem Zeitraum von zwei
Jahren kein Blauzungenvirus im Umlauf war,

umfasst mindestens die serologische Uberwachung anhand von Sentineltieren und/oder serologi-
sche/virologische Erhebungen und/oder gezielte risikobasierte Uberwachung im Sinne der Nummern
1.1.2.1,1.1.2.2und 1.1.2.3;

ist so zu gestalten, dass die Proben reprasentativ sind und der Struktur der in den epidemiologisch re-
levanten geografischen Gebieten zu beprobenden Population der empfanglichen Tierarten entspre-
chen, und der Probenumfang ist so zu berechnen, dass mit 95-prozentiger Zuverlassigkeit eine Pra-
valenz von 20 % (%) in der Population der empfénglichen Tierart des jeweiligen epidemiologisch rele-
vanten geografischen Gebiets festgestellt werden kann, sofern keine Massenimpfung erfolgt ist, oder
— ist so zu gestalten, dass die Proben reprasentativ sind und der Struktur der in den epidemiologisch
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2.2.3.

relevanten geografischen Gebieten zu beprobenden Population der empféanglichen Tierarten entspre-
chen, und der Probenumfang ist so zu berechnen, dass mit 95-prozentiger Zuverlassigkeit eine Pré-
valenz von 10 % (%) in der Population der empfanglichen Tierart des jeweiligen epidemiologisch rele-
vanten geografischen Gebiets festgestellt werden kann, sofern eine Massenimpfung erfolgt ist.

Mindestanforderungen an Programme zur Beobachtung auf Blauzungenkrankheit, die von den Mitgliedstaa-
ten auBerhalb von Sperrzonen durchzufiihren sind

Programme zur Beobachtung auf Blauzungenkrankheit sollen die etwaige Einschleppung des Virus
der Blauzungenkrankheit feststellen und nachweisen, dass dieses Virus in einem von der Blauzungen-
krankheit freien Mitgliedstaat oder epidemiologisch relevanten geografischen Gebiet nicht vorkommt.

Die Programme zur Beobachtung auf Blauzungenkrankheit umfassen mindestens eine passive Kklini-
sche Beobachtung und eine aktive Laborbeobachtung im Sinne der Nummern 2.1 und 2.2.

Passive klinische Beobachtung

umfasst ein formelles und ordnungsgemall dokumentiertes laufendes System zur Feststellung und Un-
tersuchung von Verdachtsfallen, einschlieBlich eines Friuhwarnsystems zur Meldung von Verdachts-
fallen. Besitzer oder Tierhalter und Tierérzte miissen jeglichen Verdacht umgehend der zustandigen
Behorde melden. Alle Verdachtsfalle missen zur Bestatigung oder zum Ausschluss eines Ausbruchs
der Blauzungenkrankheit umgehend von der zustdndigen Behorde griindlich untersucht werden;

muss in der Saison der Vektoraktivitat in Gebieten mit spezifischem relativ héherem Risiko aufgrund
der geografischen und epidemiologischen Daten besonders verstérkt werden;
muss gewahrleisten, dass Sensibilisierungskampagnen durchgefiihrt werden mit dem vorrangigen

Ziel, Besitzern oder Tierhaltern und Tierérzten die Fahigkeit zu vermitteln, klinische Anzeichen der
Blauzungenkrankheit zu erkennen.

Aktive Laborbeobachtung umfasst mindestens die serologische Uberwachung anhand von Sentineltieren
und/oder serologische/virologische Erhebungen und/oder gezielte risikobasierte Uberwachung im Sinne der
Nummern 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3.

Serologische Uberwachung anhand von Sentineltieren:

Die serologische Uberwachung anhand von Sentineltieren besteht aus einem aktiven jahrlichen Pro-
gramm zur Testung von Sentineltieren zwecks Nachweis der Ubertragung des Virus der Blauzungen-
krankheit auRerhalb der Sperrzonen. Hochrisikogebiete nach MaRgabe der geografischen und epide-
miologischen Daten sind besonders zu bericksichtigen;

Sentineltiere sind wahrend der Aktivitatsphase des betreffenden Vektors (sofern bekannt) mindestens
einmal im Monat zu testen. Liegen derartige Informationen nicht vor, sind die Sentineltiere das ganze
Jahr hindurch mindestens einmal im Monat zu testen.

Die Mindestanzahl der Sentineltiere je geografischer Referenzeinheit fiir die Uberwachung und Be-
obachtung der Blauzungenkrankheit muss repréasentativ sein und ausreichen, um in jeder geografi-
schen Referenzeinheit mit 95-prozentiger Zuverlassigkeit eine monatliche Inzidenz der Serokonversi-
on (%) von 2 % festzustellen.

Serologische/virologische Erhebungen

bestehen mindestens aus einem aktiven jahrlichen Programm serologischer/virologischer Tests an Po-
pulationen empfanglicher Tierarten zum Nachweis der Ubertragung des Blauzungenvirus mittels sero-
logischer und/oder virologischer Stichprobentests, die in allen epidemiologisch relevanten geografi-
schen Gebieten und in dem Zeitraum des Jahres durchgefiihrt werden, in dem Infektionen und Sero-
konversionen am leichtesten nachweisbar sind;

sind so zu gestalten, dass die Proben représentativ sind und der Struktur der in den epidemiologisch
relevanten geografischen Gebieten zu beprobenden Population der empfénglichen Tierarten entspre-
chen, und der Probenumfang ist so zu berechnen, dass mit 95-prozentiger Zuverlassigkeit eine Pra-
valenz von 20 % in der Population der empfénglichen Tierart des jeweiligen epidemiologisch relevan-
ten geografischen Gebiets festgestellt werden kann;

mussen sicherstellen, dass von den serologischen Erhebungen keine seropositiven Tiere aus geimpften
oder immunisierten Populationen erfasst werden;

kdnnen Tests von Stichproben umfassen, die fiir andere Zwecke genommen wurden, wie Stichproben
aus Schlachthdfen oder aus Sammelmilch.

Gezielte risikobasierte Beobachtung

besteht aus einem formellen und gut dokumentierten laufenden System zum Nachweis, dass bestimm-
te spezifische Serotypen der Blauzungenkrankheit nicht vorhanden sind;

muss auf fundierten Kenntnissen der 6rtlichen Risikofaktoren beruhen; diese Kenntnisse miissen die
Identifizierung der zu beprobenden Zielpopulation mit spezifischem relativ hoheren Risiko ermégli-
chen;

muss eine Probenahmestrategie verfolgen, die auf eine bestimmte Zielpopulation mit héherem Risiko
abgestimmt ist. Der Probenumfang ist so zu berechnen, dass die — auf der Basis des bekannten Risi-
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kos der Zielpopulation — angenommene Pravalenz mit 95-prozentiger Zuverlassigkeit in der Zielpo-
pulation des jeweiligen epidemiologisch relevanten geografischen Gebiets festgestellt werden kann.

Die normale jahrliche Serokonversionsrate in einer infizierten Zone betrégt schatzungsweise 20 %. In der Gemeinschaft jedoch
zirkuliert das Virus vor allem in einem Zeitraum von etwa sechs Monaten (Ende Frihjahr/Mitte Herbst). Daher ist die Rate von 2
% eine vorsichtige Schétzung der zu erwartenden monatlichen Serokonversionsrate.

Die normale jahrliche Serokonversionsrate in einer infizierten Zone betragt schatzungsweise 20 %. Gibt es jedoch Anhaltspunkte
dafir, dass die jahrliche Serokonversionsrate in dem epidemiologisch relevanten geografischen Gebiet geringer als 20 % ist, ist der
Probenumfang so zu berechnen, dass die geringer eingeschatze Pravalenz festgestellt werden kann.

Die normale jahrliche Serokonversionsrate in einer infizierten Zone betragt schatzungsweise 10 %. Gibt es jedoch Anhaltspunkte
dafir, dass die jahrliche Serokonversionsrate in dem epidemiologisch relevanten geografischen Gebiet geringer als 10 % ist, ist der
Probenumfang so zu berechnen, dass die geringer eingeschatze Pravalenz festgestellt werden kann.

Die normale jahrliche Serokonversionsrate in einer infizierten Zone betragt schatzungsweise 20 %. In der Gemeinschaft jedoch
zirkuliert das Virus vor allem in einem Zeitraum von etwa sechs Monaten (Ende Fruhjahr/Mitte Herbst). Daher ist die Rate von 2
% eine vorsichtige Schatzung der zu erwartenden monatlichen Serokonversionsrate.*
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ANHANG I
Informationen, die von den Mitgliedstaaten an das BT-Net-System zu Gibermitteln sind
(gemaR Artikel 5 Absatz 2)
Die Mitgliedstaaten Ubertragen zumindest die nachfolgenden Informationen an das BT-Net-System:
1. serologische/virologische Daten tiber die Blauzungenkrankheit:
a) Verwaltungsabteilung/-einheit,
b) untersuchte Tierart,
) Art des Beobachtungssystems (,,Sentinel-System* oder ,,periodische Erhebung®),
d) Art des durchgefiihrten Diagnosetests (ELISA, Serumneutralisierung, PCR, Virusisolierung),
e) Monat und Jahr,
f)  Anzahl getesteter Tiere (%)
0) Anzahl positiv getesteter Tiere,
h) serologisch oder virologisch bestimmter Serotyp (bei positiven Ergebnissen der Serumneutralisierung oder
Virusisolierung sind die Daten vorzulegen).
2. Entomologische Daten tber die Blauzungenkrankheit:
a) Verwaltungsabteilung,
b) eindeutige Kennnummer des Ortes (ein individueller Code fiir jeden Fallenstandort),
)] Sammeldatum,
d) Breitengrad und Langengrad,
e) Gesamtanzahl der gesammelten Culicoides spp.,
f) Anzahl der gesammelten C. imicola, sofern vorhanden,
9) Anzahl der gesammelten C. obsoletus Complex, sofern vorhanden,
h) Anzahl der gesammelten C. obsoletus sensu strictu, sofern vorhanden,
i) Anzahl der gesammelten C. scoticus, sofern vorhanden,
j) Anzahl der gesammelten C. Pulicaris Complex, sofern vorhanden,
k) Anzahl der gesammelten C. Nubeculosus complex, sofern vorhanden,
1) Anzahl der gesammelten C. dewulfii, sofern vorhanden,
m)  sonstige relevante Daten.

3. Impfdaten zur Blauzungenkrankheit:
a) Verwaltungsabteilung,
b) Jahr/Halbjahr,
C) Impfstoffart,
d) Serotyp-Kombination,
e) geimpfte Tierart,
f) Gesamtanzahl der Bestédnde in dem Mitgliedstaat,
9) Gesamtanzahl der Tiere in dem Mitgliedstaat,
h) Gesamtanzahl der Bestande, die an dem Impfprogramm teilnehmen,
i) Gesamtanzahl der Tiere, die an dem Impfprogramm teilnehmen,
) Gesamtanzahl der geimpften Bestande,
K) Anzahl geimpfter Tiere (sofern Impftyp ,,Impfung junger Tiere*),
1) Anzahl junger geimpfter Tiere (sofern Impftyp ,,Massenimpfung®),
m)  Anzahl ausgewachsener geimpfter Tiere (sofern Impftyp ,,Massenimpfung*),
n) verabreichte Impfstoffdosen.

()  Sofern Serumpools gebildet werden, ist die geschatzte Anzahl der Tiere, die den untersuchten Pools entsprechen, anzugeben.
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ANHANG I

Bedingungen fir eine Ausnahme vom Verbringungsverbot (geméaf Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 8

Absatz 1 Buchstabe a)

Tiere

Die Tiere sind wahrend der Beférderung an den Bestimmungsort gegen Angriffe durch den Vektor Culicoides geschiitzt
worden.

Dar(iber hinaus ist mindestens eine der unter den Nummern 1 bis 7 aufgefiihrten Bedingungen erfillt:

1.

Die Tiere wurden zumindest in den letzten 60 Tagen vor der Verbringung wahrend des saisonal vektorfreien Zeit-
raums gemal Anhang V in einer saisonal von der Blauzungenkrankheit freien Zone gehalten; sie wurden frihestens
sieben Tage vor der Verbringung einem Erreger-ldentifizierungstest gemaR den Normenempfehlungen zu Untersu-
chungsmethoden und Impfstoffen flir Landtiere der Weltorganisation fur Tiergesundheit (OIE) (,OlE-Handbuch fur
Landtiere) unterzogen, wobei das Ergebnis negativ war.

Dieser Erreger-ldentifizierungstest ist nicht erforderlich in Mitgliedstaaten oder Gebieten eines Mitgliedstaats, fiir
die ausreichende epidemiologische Daten vorliegen, die anhand eines (iber mindestens drei Jahre angelegten Uber-
wachungsprogramms gewonnen wurden und der Bestimmung des saisonal vektorfreien Zeitraums geméal Anhang V
zugrunde liegen.

Die Mitgliedstaaten, die von dieser Moglichkeit Gebrauch machen, informieren die Kommission und die Gbrigen
Mitgliedstaaten dariiber im Rahmen des Standigen Ausschusses fur die Lebensmittelkette und Tiergesundheit.

Sind von dieser Nummer erfasste Tiere fur den innergemeinschaftlichen Handel bestimmt, so wird in der entspre-
chenden Gesundheitsbescheinigung geméaR den Richtlinien 64/432/EWG, 91/68/EWG bzw. 92/65/EWG folgender
Wortlaut angefugt:

,Das Tier/die Tiere wurde(n) bis zur Versendung wahrend des am ... (Datum einsetzen) beginnenden saisonal vek-
torfreien Zeitraums von Geburt an oder mindestens 60 Tage lang in einer saisonal von der Blauzungenkrankheit
freien Zone gehalten; daraufhin wurden sie gegebenenfalls (angeben, falls zutreffend) gemaR Anhang 111 Teil A
Nummer 1 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 einem Erreger-Identifizierungstest gemaR dem OIE-Handbuch flr
Landtiere anhand von Proben unterzogen, die binnen sieben Tagen vor der Versendung genommen wurden, wobei
das Ergebnis negativ war.*

Die Tiere wurden mindestens 60 Tage vor der Versendung in einem vektorgeschitzten Betrieb vor Vektorangriffen
geschitzt gehalten.

Sind von dieser Nummer erfasste Tiere flir den innergemeinschaftlichen Handel bestimmt, so wird in der entspre-
chenden Gesundheitshescheinigung geméaR den Richtlinien 64/432/EWG, 91/68/EWG bzw. 92/65/EWG folgender
Wortlaut angefugt:

,Das/die Tier(e) entspricht/entsprechen Anhang 111 Teil A Nummer 2 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007.*

Die Tiere wurden wahrend des saisonal vektorfreien Zeitraums gemaR Anhang V bis zur Versendung in einer saiso-
nal von der Blauzungenkrankheit freien Zone gehalten oder wurden mindestens 28 Tage lang in einem vektorge-
schiitzten Betrieb vor Vektorangriffen geschiitzt und wéhrend dieses Zeitraums mit negativen Ergebnissen einem
Test gemal dem OIE-Handbuch fir Landtiere auf Antikdrper der Virusgruppe der Blauzungenkrankheit anhand von
Stichproben unterzogen, welche mindestens 28 Tage nach Beginn des Schutzzeitraums gegen Angriffe durch Vekto-
ren oder des saisonal vektorfreien Zeitraums von diesen Tieren genommen wurden.

Sind von dieser Nummer erfasste Tiere flir den innergemeinschaftlichen Handel bestimmt, so wird in der entspre-
chenden Gesundheitsbescheinigung geméaR den Richtlinien 64/432/EWG, 91/68/EWG bzw. 92/65/EWG folgender
Wortlaut angefigt:

,Das/die Tier(e) entspricht/entsprechen Anhang Il Teil A Nummer 3 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007.*

Die Tiere wurden bis zur Versendung wéhrend des saisonal vektorfreien Zeitraums geméR Anhang V in einer saiso-
nal von der Blauzungenkrankheit freien Zone gehalten oder mindestens 14 Tage lang in einem vektorgeschiitzten
Betrieb vor Vektorangriffen geschiitzt und wahrend dieses Zeitraums mit negativen Ergebnissen einem Erreger-
Identifizierungstest geméR dem OIE-Handbuch fiir Landtiere anhand von Stichproben unterzogen, welche mindes-
tens 14 Tage nach Beginn des Schutzzeitraums gegen Angriffe von VVektoren oder des saisonal vektorfreien Zeit-
raums von diesen Tieren genommen wurden.

Sind von dieser Nummer erfasste Tiere fir den innergemeinschaftlichen Handel bestimmt, so wird in der entspre-
chenden Gesundheitsbescheinigung geméaR den Richtlinien 64/432/EWG, 91/68/EWG bzw. 92/65/EWG folgender
Wortlaut angefiigt:

,Das/die Tier(e) entspricht/entsprechen Anhang Il Teil A Nummer 4 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007.¢

Die Tiere stammen aus einem Bestand, der geméaR einem von der zustdndigen Behdrde beschlossenen Impfpro-
gramm geimpft wurde, und wurden gegen den/die in einem epidemiologisch relevanten geografischen Ursprungsge-
biet vorhandenen oder méglicherweise vorhandenen Serotyp(en) geimpft; ferner befinden sie sich noch in dem Im-
munitatszeitraum, der in der Beschreibung des fiir das Impfprogramm zugelassenen Impfstoffs garantiert wird, und
erfullen zumindest eine der folgenden Bedingungen:

a) Sie wurden mindestens 60 Tage vor der Verbringung geimpft;
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b) sie wurden mit einem inaktivierten Impfstoff mindestens vor so vielen Tagen geimpft, wie fiir das Einsetzen
der Immunitat erforderlich sind, das in der Beschreibung des fiir das Impfprogramm zugelassenen Impfstoffs
angegeben ist; sie wurden einem Erreger-Identifizierungstest gemaR dem OIE-Handbuch fiir Landtiere unter-
zogen, der mindestens 14 Tage nach Einsetzen der Immunitat durchgefiihrt wurde, das in der Beschreibung
des fur das Impfprogramm zugelassenen Impfstoffs angegeben ist, wobei das Ergebnis negativ war; dieser
Erregeridentifikationstest ist jedoch nicht notwendig fir die Verbringung von Tieren aus einem Teil der
Sperrzone, der gemé&R Artikel 7 Absatz 2a dieser VVerordnung als ,Gebiet mit geringerem Risiko* abgegrenzt
ist.

c) sie waren zuvor geimpft und wurden innerhalb des Immunitétszeitraums, der in der Beschreibung des fiir das
Impfprogramm zugelassenen Impfstoffs garantiert wurde, mit einem Totimpfstoff erneut geimpft;

d) sie wurden wahrend des saisonal vektorfreien Zeitraums gemdl Anhang V von Geburt an oder zumindest in
den letzten 60 Tagen vor der Impfung in einer saisonal von der Blauzungenkrankheit freien Zone gehalten
und mit einem Totimpfstoff mindestens vor so vielen Tagen geimpft, wie fir das Einsetzen der Immunitét er-
forderlich sind, das in der Beschreibung des fir das Impfprogramm zugelassenen Impfstoffs angegeben ist.

Sind von dieser Nummer erfasste Tiere fiir den innergemeinschaftlichen Handel bestimmt, so wird in der entspre-
chenden Gesundheitsbescheinigung geméaR den Richtlinien 64/432/EWG, 91/68/EWG bzw. 92/65/EWG folgender
Wortlaut angefugt:

, Tier(e) geimpft gegen Serotyp(en) ... (Serotyp(en) angeben) der Blauzungenkrankheit mit ... (Bezeichnung des
Impfstoffs einfligen), einem Totimpfstoff/modifizierten Lebendimpfstoff (Zutreffendes angeben), gemalk Anhang Ill
Teil A Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007.*

Die Tiere sind nie gegen die Blauzungenkrankheit geimpft worden und wurden immer in einem epidemiologisch
relevanten geografischen Ursprungsgebiet gehalten, in dem nicht mehr als ein Serotyp vorhanden oder méglicher-
weise vorhanden war oder ist und:

a) sie wurden zwei serologischen Tests zum Nachweis von Antikoérpern gegen den Virusserotyp der Blauzun-
genkrankheit gemals dem OIE-Handbuch furr Landtiere unterzogen, wobei die Ergebnisse positiv waren; da-
bei wurde der erste Test an Proben durchgefihrt, die zwischen 60 und 360 Tagen vor der Verbringung ent-
nommen worden waren; der zweite Test wurde an Proben durchgefiihrt, die frihestens sieben Tage vor der
Verbringung entnommen worden waren; oder

b) sie wurden einem serologischen Test gemaR dem OIE-Handbuch fiir Landtiere zum Nachweis von Antikor-
pern gegen den Virusserotyp der Blauzungenkrankheit unterzogen, wobei das Ergebnis positiv war; der Test
wurde mindestens 30 Tage vor der Verbringung durchgefiihrt und die Tiere wurden friihestens sieben Tage
vor der Verbringung einem Erreger-ldentifizierungstest gemall dem OIE-Handbuch fiir Landtiere unterzogen,
wobei das Ergebnis negativ war.

Sind von dieser Nummer erfasste Tiere flir den innergemeinschaftlichen Handel bestimmt, so wird in der entspre-
chenden Gesundheitsbescheinigung geméaR den Richtlinien 64/432/EWG, 91/68/EWG bzw. 92/65/EWG folgender
Wortlaut angeflgt:

,Das/die Tier(e) wurde(n) einem serologischen Test gemal dem OIE-Handbuch fir Landtiere zum Nachweis von
Antikdrpern gegen den Virusserotyp der Blauzungenkrankheit ... (Serotyp(en) angeben) geméaR Anhang Il Teil A
Nummer 6 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 unterzogen.*

Die Tiere sind nie gegen das Blauzungenvirus geimpft worden und wurden zwei geeigneten serologischen Tests
gemal dem OIE-Handbuch fur Landtiere zum Nachweis der jeweiligen Antikdrper gegen alle Virusserotypen der
Blauzungenkrankheit unterzogen, die im epidemiologisch relevanten geografischen Ursprungsgebiet vorhanden oder
mdglicherweise vorhanden sind, wobei die Ergebnisse positiv waren, und

a) der erste Test wurde an Proben durchgefihrt, die zwischen 60 und 360 Tagen vor der Verbringung enthom-
men worden waren, und der zweite Test wurde an Proben durchgefihrt, die nicht friher als sieben Tage vor
der Verbringung entnommen worden waren; oder

b) der serotypspezifische serologische Test wurde mindestens 30 Tage vor der Verbringung durchgefihrt und
die Tiere wurden einem Erreger-ldentifizierungstest gemall dem OIE-Handbuch fir Landtiere unterzogen,
der frihestens sieben Tage vor der Verbringung durchgefiihrt wurde, wobei das Ergebnis negativ war.

Sind von dieser Nummer erfasste Tiere fur den innergemeinschaftlichen Handel bestimmt, so wird in der entspre-
chenden Gesundheitsbescheinigung geméR den Richtlinien 64/432/EWG, 91/68/EWG bzw. 92/65/EWG folgender
Wortlaut angefugt:

,Das/die Tier(e) wurde(n) einem spezifischen serologischen Test gemaR dem OIE-Handbuch flir Landtiere zum
Nachweis von Antikdrpern gegen den/die vorhandenen oder méglicherweise vorhandenen Virusserotyp(en) der
Blauzungenkrankheit ... (Serotyp(en) angeben) geméR Anhang Il Teil A Nummer 7 der Verordnung (EG) Nr.
1266/2007 unterzogen.*

Bei tréchtigen Tieren wird vor der Besamung oder Paarung mindestens eine der in den Nummern 5, 6 und 7 genannten
Bedingungen erfiillt, oder die Bedingung gemall Nummer 3 ist erfillt. Falls ein serologischer Test gemaR Nummer 3
durchgefihrt wird, darf der Test friihestens sieben Tage vor der Verbringung durchgefiihrt werden.

Sind die Tiere fir den innergemeinschaftlichen Handel bestimmt, so wird in der entsprechenden Gesundheitsbescheinigung
gemaR den Richtlinien 64/432/EWG, 91/68/EWG bzw. 92/65/EWG gegebenenfalls einer der folgenden Hinweise angefugt:
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,Nicht trachtige(s) Tier(e)* oder

,Maoglicherweise trachtige(s) Tier(e) gemal der/den Bedingung(en) ... (geméR den Nummern 5, 6 und 7 vor Besamung
oder Paarung oder gemdal Nummer 3; Zutreffendes angeben)‘.

B.

Tiersperma
Sperma muss von Spendertieren gewonnen worden sein, die mindestens eine der folgenden Bedingungen erfiillen:

a) Sie wurden mindestens 60 Tage vor Beginn und wéhrend der Spermagewinnung aul3erhalb einer Sperrzone
gehalten;

b) sie wurden mindestens 60 Tage vor Beginn und wéhrend der Spermagewinnung in einem vektorgeschitzten
Betrieb vor Vektorangriffen geschiitzt;

c) sie wurden mindestens 60 Tage vor Beginn und wéhrend der Spermagewinnung wéhrend des saisonal vektor-
freien Zeitraums in einer saisonal von der Blauzungenkrankheit freien Zone gemaR Anhang V gehalten und
frihestens sieben Tage vor Beginn der Spermagewinnung mit negativem Ergebnis einem Erreger-
Identifizierungstest geméR dem OIE-Handbuch fiir Landtiere unterzogen.

Dieser Erreger-ldentifizierungstest ist nicht erforderlich in Mitgliedstaaten oder Gebieten eines Mitglied-
staats, fur die ausreichende epidemiologische Daten vorliegen, die anhand eines Uber mindestens drei Jahre
angelegten Uberwachungsprogramms gewonnen wurden und die Bestimmung des saisonal vektorfreien Zeit-
raums gemal Anhang V begriinden.

Die Mitgliedstaaten, die von dieser Mdglichkeit Gebrauch machen, informieren die Kommission und die (ib-
rigen Mitgliedstaaten dariiber im Rahmen des Standigen Ausschusses fiir die Lebensmittelkette und Tier-
gesundheit;

d) sie wurden mindestens alle 60 Tage wahrend der Spermagewinnung und zwischen 21 und 60 Tagen nach der
letzten Gewinnung des zu versendenden Spermas mit negativem Ergebnis einem serologischen Test geméaR
dem OIE-Handbuch fur Landtiere zum Nachweis von Antikérpern auf die Virusgruppe der Blauzungen-
krankheit unterzogen;

e) sie wurden mit negativem Ergebnis einem Erreger-ldentifizierungstest gemaR dem OIE-Handbuch fur Land-
tiere unterzogen, der anhand von Blutproben durchgefihrt wurde, die entnommen wurden:

i) bei der ersten und der letzten Gewinnung des zu versendenden Spermas und
i) wéhrend des Zeitraums der Spermagewinnung:

—  mindestens alle sieben Tage bei einem Virusisolationstest oder

— mindestens alle 28 Tage bei einem Polymerasekettenreaktionstest.”

Ist das unter dieser Nummer aufgefiihrte Sperma fiir den innergemeinschaftlichen Handel oder die Ausfuhr in ein
Drittland bestimmt, ist in den entsprechenden Gesundheitsbescheinigungen gemaR der Richtlinie 88/407/EWG des
Rates (*) und der Entscheidung 95/388/EG der Kommission (**) oder gemé&R der Entscheidung 93/444/EWG fol-
gender zusatzlicher Wortlaut einzufiigen:

,Sperma von Spendertieren gemal ........ccoccoevvernenenen. (Buchstabe a, b, c, d oder e, Zutreffendes angeben) des
Angangs I1l Teil B der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007.*

(*)  ABL L 194 vom 22.7.1988, S. 10.
(**)  ABI. L 234 vom 3.10.1995, S. 30.

Tiereizellen und -embryonen

1. In vivo gewonnene Embryonen und Eizellen von Rindern missen von Spendertieren gewonnen worden sein,
die am Tag der Gewinnung keine klinischen Anzeichen der Blauzungenkrankheit aufwiesen.
2. Embryonen und Eizellen von anderen Tieren als Rindern und in vitro erzeugte Rinderembryonen miissen von

Spendertieren gewonnen worden sein, die mindestens eine der folgenden Bedingungen erfillen:

a) Sie wurden mindestens 60 Tage vor Beginn und wéhrend der Gewinnung der Embryonen/Eizellen au-
Rerhalb einer Sperrzone gehalten;

b) sie wurden mindestens 60 Tage vor Beginn und wéhrend der Gewinnung der Embryonen/Eizellen in
einem vektorgeschiitzten Betrieb vor Vektorangriffen geschiitzt;

C) sie wurden zwischen 21 und 60 Tagen nach der Gewinnung der Embryonen/Eizellen mit negativem
Ergebnis einem serologischen Test gemaR dem OlIE-Handbuch fiir Landtiere zum Nachweis von An-
tikérpern auf die Virusgruppe der Blauzungenkrankheit unterzogen;

d) sie wurden mit negativem Ergebnis einem Erreger-ldentifizierungstest gemda dem OIE-Handbuch fur
Landtiere anhand einer Blutprobe unterzogen, die am Tag der Gewinnung der Embryonen/Eizellen
entnommen wurde.

3. Sind die unter den Nummern 1 und 2 aufgefthrten Eizellen und Embryonen fiir den innergemeinschaftlichen
Handel oder die Ausfuhr in ein Drittland bestimmt, ist in den entsprechenden Gesundheitsbescheinigungen
gemaR der Richtlinie 89/556/EWG des Rates (***) und der Entscheidung 95/388/EG oder gemaR der Ent-
scheidung 93/444/EWG folgender zusatzlicher Wortlaut einzufligen:
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,Embryonen/Eizellen von Spendertieren gemal ...........cccccevevveevrnrnenn. (Nummer 1; Nummer 2 Buchstabe a, b,
¢ oder d; Zutreffendes angeben) des Anhangs 11 Teil C Nummer 2 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007.

Nummer 2 Buchstabe a des Anhangs B der Richtlinie 89/556/EWG gilt nicht fir Eizellen und Embryonen
von Spendertieren, die in Betrieben gehalten wurden, fir welche veterinarrechtliche Verbots- oder Quaranta-
nemaBnahmen in Bezug auf die Blauzungenkrankheit gelten.

(***)  ABI. L 302vom 19.10.1989, S. 1.
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ANHANG IV
Kriterien fur die Benennung von Schlachthéfen, fur die eine Ausnahme von dem Verbot der Verbringung aus einer
Sperrzone gilt
(gemal Artikel 8 Absatz 5 Unterabsatz 2)

Die zustandige Behorde des Bestimmungsorts wendet zum Zweck der Risikobewertung zur Benennung von Schlachthéfen,
in die Verbringungen von Tieren aus einem in einer Sperrzone liegenden Haltungsbetrieb zur unmittelbaren Schlachtung
kanalisiert werden sollen, mindestens folgende Kriterien an:

1. die aus den Programmen zur Uberwachung und Beobachtung stammenden Daten, insbesondere (iber die Vektorakti-
Vitét;

2. die Entfernung von der Eingangsstelle in die Nichtsperrzone bis zum Schlachthof;

3. die entomologischen Daten Uber die Route;

4, die Tageszeit, zu der die Verbringung stattfindet, in Bezug auf die aktiven Stunden des Vektors;

5. die mdgliche Verwendung von Insektiziden und Abwehrmitteln gegen Insekten geméR Richtlinie 96/23/EG des
Rates (*);

6. die Lage des Schlachthofs in Bezug auf Tierhaltungsbetriebe;

7. die Biosicherheitsmainahmen im Schlachthof.

() ABI. L 125 vom 23.5.1996, S. 10. Richtlinie zuletzt ge4ndert durch die Richtlinie 2006/104/EG.
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ANHANG V
Kriterien fur die Festlegung des saisonal vektorfreien Zeitraums (gemaf Artikel 9 Absatz 3)

Zur Bestimmung einer saisonal von der Blauzungenkrankheit freien Zone wird der saisonal vektorfreie Zeitraum flr ein
bestimmtes epidemiologisch relevantes geografisches Gebiet eines Mitgliedstaates (,,epidemiologisch relevantes geografi-
sches Gebiet*) von der zustandigen Behdrde unter Anwendung mindestens der folgenden Kriterien festgelegt:

1.

Allgemeine Kriterien

a)
b)

Es wird ein Programm zur Uberwachung und/oder Beobachtung auf Blauzungenkrankheit durchgefiihrt.

Die spezifischen Kriterien und Schwellenwerte, die zur Bestimmung des saisonal vektorfreien Zeitraums
herangezogen werden, werden unter Bertcksichtigung der Culicoides-Spezies festgelegt, die in dem epide-
miologisch relevanten Gebiet nachweislich oder vermutlich die wichtigsten Vektoren sind.

Die zur Bestimmung des saisonal vektorfreien Zeitraums herangezogenen Kriterien werden unter Beriick-
sichtigung der Daten aus dem laufenden Jahr und vorausgegangenen Jahren (historische Daten) angewandt.
AuBerdem werden Aspekte in Zusammenhang mit der Standardisierung von Beobachtungsdaten berticksich-
tigt.

Besondere Kriterien

a)

b)

c)

Keine Viruszirkulation der Blauzungenkrankheit innerhalb des epidemiologisch relevanten geografischen
Gebiets, nachgewiesen durch Beobachtungsprogramme auf Blauzungenkrankheit oder andere Erkenntnisse,
die darauf schlieRen lassen, dass das Virus der Blauzungenkrankheit zum Stillstand gekommen ist.

Ende der (mdglichen) Vektoraktivitat, nachgewiesen durch entomologische Beobachtung im Rahmen der
Uberwachungs- und/oder Beobachtungsprogramme auf Blauzungenkrankheit.

Fang von Culicoides-Spezies, die nachweislich oder vermutlich die VVektoren des in dem epidemiologisch re-
levanten geografischen Gebiet vorkommenden Serotyps sind, unterhalb einer Hochstschwelle an gesammel-

ten Vektoren, die flir das epidemiologisch relevante geografische Gebiet festzulegen ist. Fehlen fundierte Er-
kenntnisse zur Unterstiitzung der Bestimmung des maximalen Schwellenwertes, so ist daftr das vollige Feh-
len von Culicoides imicola-Exemplaren und weniger als fiinf parer Culicoides je Falle heranzuziehen.

Zusatzliche Kriterien

a)

Temperaturbedingungen, die sich auf das Verhalten der Vektoraktivitit im epidemiologisch relevanten Ge-
biet auswirken. Die Temperaturschwellenwerte sind unter Berlicksichtigung des 6kologischen Verhaltens
von Culicoides-Spezies festzulegen, die nachweislich oder vermutlich die Vektoren des in dem epidemiolo-
gisch relevanten geografischen Gebiet vorhandenen Serotpys sind.

24



	Beweggründe:
	KAPITEL 1 GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
	Artikel 1 Gegenstand
	Artikel 2 Begriffsbestimmungen
	KAPITEL 2 ÜBERWACHUNG UND BEOBACHTUNG SOWIE INFORMATIONSAUSTAUSCH
	Artikel 3 Meldung der Blauzungenkrankheit
	Artikel 4 Programme zur Überwachung und Beobachtung auf Blauzungenkrankheit
	Artikel 5 Epidemiologische Informationen
	KAPITEL 3 BESCHRÄNKUNGEN FÜR VERBRINGUNGEN VON TIEREN UND DEREN SPERMA, EIZELLEN UND EMBRYONEN
	Artikel 6 Sperrzonen
	Artikel 7 Bedingungen für Verbringungen innerhalb derselben Sperrzone
	Artikel 8 Bedingungen für die Ausnahme von dem Verbot der Verbringung aus der Sperrzone gemäß der Richtlinie 2000/75/EG
	Artikel 9 Weitere Bedingungen für die Durchfuhr von Tieren
	KAPITEL 4 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
	Artikel 9aÜbergangsbestimmungen
	Artikel 10 Aufhebung
	Artikel 11 Inkrafttreten
	ANHANG I Mindestanforderungen an die Programme zur Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit (gemäß Artikel 4)
	ANHANG II Informationen, die von den Mitgliedstaaten an das BT-Net-System zu übermitteln sind (gemäß Artikel 5 Absatz 2)
	ANHANG III Bedingungen für eine Ausnahme vom Verbringungsverbot (gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a)
	ANHANG IV Kriterien für die Benennung von Schlachthöfen, für die eine Ausnahme von dem Verbot der Verbringung aus einer Sperrzone gilt (gemäß Artikel 8 Absatz 5 Unterabsatz 2)
	ANHANG V Kriterien für die Festlegung des saisonal vektorfreien Zeitraums (gemäß Artikel 9 Absatz 3)

